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I .  Grundsätzliches zum  Problem  der allgemeinen internationalen
K rim inalstatis tik.

Das Problem der internationalen Beobachtung und der Herbei
führung eines Vergleichs krim inalstatistischer Daten verschiedener 
Staaten h a rrt bereits seit einem vollen Jahrhundert1) seiner Lösung, 
obwohl es an Versuchen hierzu seitens des Internationalen Statistischen 
In s titu ts , der Internationalen Strafrechts- und Gefängniskommission, 
der Internationalen Krim inalistischen Vereinigung sowie einzelner Au
toren n icht gefehlt h a t1 2).

Wenn auch die von Schäfer der 23. Tagung des Internationalen 
Statistischen In s titu ts  in  Athen im  Jahre 1936 vorgelegten „D irectives 
pour l ’élaboration des statistiques crim inelles dans les divers pays“ 3), die 
u. a. eine zunächst rein äußerliche Angleichung der einzelstaatlichen 
K rim ina lsta tistiken  in  Vorschlag bringen, zweifellos einen weiteren F o rt
sch ritt auf dem Forschungsgebiet der internationalen K rim ina ls ta tis tik  
in  systematischer R ichtung bedeuten4), so is t dam it aber das in  der Ver
schiedenartigkeit der maßgebenden prozessualen und strafrechtlichen 
Verhältnisse der einzelnen Staaten liegende Haupthindernis der in te r
nationalen K rim ina ls ta tis tik  noch keineswegs beseitigt.

Der beste gangbare Weg fü r krim inalstatistische internationale 
Vergleichungen ergibt sich nach den Ausführungen von Zahn5 6) in  seinem

1) Vgl. E. Roesner, „D ie  in te rnationa le  K rim in a ls ta tis t ik  in  ih re r metho
dischen E n tw ick lu n g “ . Allgemeines Statistisches A rch iv , Jena 1932, 22. Bd. 
S. i7 f f .

2) Vg l. E. Roesner, „B ib liog raph ie  zum Problem  der in te rna tiona len  K r i
m in a ls ta tis tik “ . Z e itsch rift fü r  die gesamte Strafrechtswissenschaft, B e rlin  1933, 
53. Bd. S. io 3 f f . ; ferner die vo r kurzem  erschienenen Abhandlungen von V . 
Verkko, „S tö rre  enhetlighet i  K rim in a ls ta tis tike n  i  o lika  länder“ , N ord isk 
K rim in a lis t is k  A rsbok 1937, Stockholm  1938, S. 287 sowie von W. A . Bonger, 
„O ve r crim inele S ta tis tiek  (Een b ijdrage to t  haar geschiedenis en haar theorie)“ . 
T ijd s c h r ift voor S trafrecht, Leiden 1938, S. 4 i9 f f .

3) Vg l. Revue de l ’In s t itu t  In te rn a tio n a l de S tatistique. La  Haye 1936, 
4. Année, L iv ra ison  2, p. 195— 205.

4) Vg l. E. Roesner, „W e ite re  F o rtsch ritte  auf dem Forschungsgebiet der 
in te rna tiona len  K rim in a ls ta tis t ik “ . Allgemeines Statistisches A rch iv , Jena 1937,
26. Bd. S. 431 ff.

6) Vgl. „In te rn a tio n a le  K u ltu rs ta t is t ik “ . B u lle tin  de l ’In s t itu t  In te rna tiona l 
de S tatistique, Rome 1925, Tome X X I I ,  3. S. 28— 54.
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der 16. Tagung des Internationalen Statistischen In s titu ts  in  Rom 1925 
vorgelegten Gutachten durch die A u s w a h l sch w e re r, h ä u f ig  w ie d e r
k e h re n d e r S t ra f ta te n ,  die in  der Strafgesetzgebung der einzelnen 
Staaten m it annähernd gleicher Schärfe abgegrenzt sind.

Welche S traftaten hierbei im  einzelnen in  Frage kommen, müßte 
nach den weiteren Vorschlägen von Zahn erst eine internationale Verständi
gung zwischen den maßgebenden juristischen und statistischen Instanzen 
fü r die Ausgestaltung der internationalen K rim ina ls ta tis tik  entscheiden.

Ohne einer solchen Deliktsauslese vorgreifen zu wollen, fü r die wohl 
keine andere In s titu tio n  in  Betracht käme wie die im  Jahre 1932 aus 
M itgliedern des Internationalen Statistischen Ins titu ts  und der In te r
nationalen Strafrechts- und Gefängniskommission gebildete „Commission 
m ixte pour l ’étude comparative des statistiques crim inelles dans les 
divers pays“ 6), kann wohl unbedenklich der M o rd  fü r eine statistische 
Sonder-Enquête als besonders geeignet bezeichnet werden, w eil es sich 
bei diesem schwersten vorsätzlichen Verbrechen w ider das Leben —  im  
Querschnitt der einzelstaatlichen Strafgesetzgebungen gesehen —  um 
ein speziell m ateriellrechtlich scharf abgegrenztes Gebiet handelt. H inzu
kom m t, daß der Mord bei allen europäischen wie außereuropäischen 
K ulturstaaten zu den todeswürdigen Verbrechen gehört oder aber in  
denjenigen Ländern, die keine Todesstrafe kennen, m it der schwersten 
Freiheitsstrafe bedroht is t7), und die Mörder neben der Schwere ihres 
D elikts auch nach dem psychologischen und soziologischen Interesse, das 
sie bieten, unter den strafrechtlichen Tätergruppen an der Spitze stehen8).

Diese Tatsache hat daher bereits zu einer Reihe von beachtenswerten 
statistischen Vergleichungen über die Tötungsverbrechen, insbesondere 
die dolose Tötung, m it gelegentlich w eit zurückgreifenden Jahresreihen 
von Zahlen oder zu synoptischen Zusammenstellungen der Gesetzgebung 
und der S ta tis tik  bezüglich der Tötung geführt. A ls einige Beispiele nenne 
ich aus früherer Zeit nur die Abhandlungen des bekannten italienischen 
S tatistikers Bosco „G li om icid ii in  alcuni S ta ti d ’Europa“ 9) und „Légis
la tion  et statistique comparée de quelques infractions à la  lo i pénale“ 10 11), 
ferner das vor einigen Jahren erschienene einschlägige Gutachten von Gini 
und Spallanzani „S u lla  comparazione dei da ti s ta tis tic i crim inale dei di- 
versi S ta ti“ 11) (m it einer in ternational rechtsvergleichenden Tafel über die

e) Vgl. a. Recueil de documents en matière pénale et pén itentia ire . Berne 
x933/34• Vol. I I I ,  L iv ra ison  1 et 2, p. 144/145; desgl. Revue de l ’ In s t itu t  In te r 
na tiona l de S tatistique. La  Haye 1936, 4. Année, L iv ra ison  1, p. 92.

7) Vgl. Kohlrausch-Roesner A r tik e l: „Todesstrafe“ . H andw örterbuch der 
K rim ino log ie , B e rlin  1936, Bd. I I .

8) Vgl. a. E. Mezger. K r im in a lp o lit ik . S tu ttg a rt 1934, S. 153.
9) Vgl. B u lle tin  de l ’In s t itu t  In te rn a tio n a l de S tatistique. Rome 1889. Tome 

IV , 1. S. 191— 245.
10) Vgl. B u lle tin  de l ’ In s t itu t  In te rna tiona l de Statistique. Rome 1899. 

Tome X I ,  2. S- 52— 266.
11) Vgl. X X e  Session de l 'In s t i tu t  In te rn a tio n a l de S tatistique. M adrid  

1931, I I I .  R apport.
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verschiedenen Tatbestände der Tötung), die Abhandlung von Sellin „Is 
m urder increasing in  Europe?“ 11“) sowie das zweibändige W erk von Verkko 
„H enk i-j a pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan j a tason määräämise- 
stä“  (Helsingfors 1931), dessen ersten T e il der Verfasser im  vergangenen 
Jahr dankenswerterweise in  deutscher Sprache unter dem T ite l „V e r
brechen w ider das Leben und Körperverletzungsverbrechen“  hat er
scheinen lassen und dam it seine wertvollen Arbeiten auch uns verständ
lich  gemacht h a t* 12).

W eitere Untersuchungen ähnlichen Charakters sind aus meiner vor 
kurzem veröffentlichten mordbibliographischen Zusammenstellung13) 
zu entnehmen.

A lle  diese Arbeiten haben jedoch ih r z. T. recht umfangreiches 
Zahlenm aterial aus den am tlichen Jahresveröffentlichungen der einzel
staatlichen K rim ina lsta tistiken geschöpft. Da aber die krim inalstatistische 
Methode, sowohl was die statistischen E inheiten (abgeurteilte, in  1. In 
stanz verurte ilte , rechtskräftig veru rte ilte  Personen) als auch die ver
schiedenen Erhebungsgegenstände (z. B. Geschlecht, A lte r, Beruf u. a. 
persönliche und soziale Eigenschaften der Delinquenten) anbe trifft, noch 
immer von Land zu Land m itunter außerordentlich große Unterschiede 
aufweist, die in  der vor einigen Jahren vom Statistischen Reichsamt in  
synoptischer Form  durchgeführten „Vergleichenden Darstellung des 
Systems der K rim ina lsta tistiken  von 33 Ländern“ 14) besonders deutlich 
zum Ausdruck kommen, sind die Ergebnisse der bisherigen m ordstatisti
schen Monographien h insichtlich ihrer internationalen Vergleichbarkeit 
nur unter beträchtlichen Vorbehalten zu werten. Ihre Zahlen können 
— und auch nur, wenn es sich um langjährige Reihen handelt — höch
stens in  ih rer Bewegung, n icht aber untereinander verglichen werden.

Zur Erreichung des Zieles muß daher ein anderes Verfahren ein
geschlagen werden: Die A u s b e u tu n g  de r S tra fa k te n  der rechts
k rä ftig  verurte ilten M örder! D. h. also vorerst systematische Beobachtung 
des Einzelfalles, w eil nur sie allein nach der w iederholt betonten Ansicht 
von Liszts15 16) die kausalen Zusammenhänge einwandfrei nachzuweisen und 
die Ä tiologie des Verbrechens zu liefern vermag. Diese Methode, die sich 
seinerzeit Höpler bei der Durchführung seiner umfangreichen U nter

lla ) Vg l. The Annals of the  Am erican Academy of P o litica l and Social 
Science. Ph ilade lph ia  1936. M ay. S. 29.

12) S. auch den guten B erich t über die Forschungen Verkkos von K . Helasvuo 
in  dieser Mschr. 1938 S. 481— 503.

13) Vgl. „D e r Mord, seine Täter, M otive  und Opfer nebst einer B ib liograph ie  
zum Problem  des Mordes“ . Z e itsch rift fü r  die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
B e rlin  1936, 56. Bd. S. 327ff.

14) Vgl. „K r im in a ls ta t is t ik  fü r  das Jahr 1927". S ta tis tik  des Deutschen
Reichs, B e rlin  1930, Bd. 370 S. 69— 104.

16) Vgl. z. B. „Z u r  Vorbere itung des Strafgesetzentwurfs". Festschrift fü r  
den X X V I .  Deutschen Juristentag, B erlin , 1902, S. 62. —  S. a. die A usfüh
rungen von Verkko (a. a. O. Deutsche Ausgabe S. 46) über „D ie  Grenze zwischen 
Massenuntersuchung und Untersuchung der E inze lfä lle “ .

5"
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suchung „M ordkrim ina litä t und Todesstrafe in  Österreich in  den Jahren 
1874 bis 1927"16) nutzbar gemacht hat, w ird  nunmehr auch vom S ta tis ti
schen Reichsamt bei der Bearbeitung der vor kurzem aufgenommenen 
M ordstatistik gehandhabt. Sie gestattet vor allen Dingen, erstens v ie l 
tie fe r in  die Materie einzudringen, zweitens die M ordstatistik auf eine 
wesentlich größere Anzahl von Erhebungsgegenständen zu erstrecken 
und drittens das erstellte M aterial w eit reichhaltiger aufzugliedern, als 
das bei dem allgemein üblichen krim inalstatistischen Zählkarten- oder 
Listensystem des In - und Auslandes17) möglich ist. Es steht außer Frage, 
daß eine solche Bearbeitungsweise bei der statistischen Beobachtung 
von Massendelikten, wie z. B. Körperverletzungen, Diebstahl, U nter
schlagung, Betrug u. a., alle in schon aus zeitlichen Gründen n icht in  
Betracht kommt.

Da sich diese A rt der Stoffgewinnung nach den bisherigen E r
fahrungen sowie nach den erzielten Ergebnissen, die in  der Fachliteratur18) 
eine durchweg günstige Beurteilung gefunden haben, in  jeder Beziehung 
bewährt hat, habe ich in  der Schlußbemerkung meines vor wenigen 
Monaten in  dieser Monatsschrift (vgl. Jg. 1938, S. iö i f f . ,  209 ff.) ver
öffentlichten Beitrages „M örder und ihre Opfer“ , der sich im  wesent
lichen auf dem Zahlenm aterial der erwähnten M ordstatistik des S ta tis ti
schen Reichsamts auf baut, angeregt, eine solche S ta tis tik  auf in te r
nationaler Grundlage in  die Wege zu leiten, w eil die gleichmäßige An
wendung des deutschen Verfahrens in  allen Ländern eine beachtenswerte 
Garantie einmal fü r die Vergleichbarkeit der mordstatistischen Daten 
und eine intensive biologisch-psychologisch-soziologische Erforschung 
des Mordes in  möglichst vielseitiger Beziehung bietet.

Als Bearbeiter der amtlichen deutschen M ordstatistik glaube ich 
daher in  der Lage zu sein, aus der Praxis heraus nachstehend einige 
richtungweisende Vorschläge über den inhaltlichen Aufbau sowie die 
technische Durchführung einer internationalen M ordstatistik m itte ilen  
zu können.

I I .  Vorschläge zur Methode der internationalen M ordstatistik.
Aufgabe der internationalen M ordstatistik is t es, a lle  Personen 

zu erfassen, die in  demselben Kalenderjahr oder in  einer längeren Be

16) Vgl. diese Mschr. 20. Jg. 1929 S. 449ff.
17) Ü ber die in  den w ichtigsten Ländern angewandte krim ina ls ta tis tische 

Methode vgl. W. Reimann, „D ie  in te rnationa le  Verg le ichbarke it der K r im in a l
s ta tis t ik “ . Inaugura l-D isserta tion der philosophischen F a k u ltä t Leipzig (1929). 
T rautenau 1931.

ls) Vgl. die in  Anm erkung 5 auf S. 161/162 des Jahrgangs 1938 dieser Mschr. 
aufgeführten Besprechungen; ferner: Strube in  „B lä t te r  fü r  Gefängniskunde“ , 
B e rlin  1938, 69. Jg „ S. 73/ 74 ; K rug  in  „A llgem eines Statistisches A rc h iv “ , 
Jena 1938, Bd. 28 S. 141; Hacker in  „M isko lc i Jogäszelet“ , M iskolc (Ungarn) 
1938, M ajus— Junius S. 116; von Weber in  „Z e its c h r ift fü r  die gesamte S tra f
rechtswissenschaft“ , B e rlin  1938, 58. Jg., S. 600; R. Lepp in  in  „Ju ris tische  
W ochenschrift“  67. Jg. 1938 S. 1312.
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obachtungsperiode von beispielsweise fün f Jahren oder einem Jahrzehnt 
wegen v o lle n d e te n  M ordes von den bürgerlichen Strafgerichten 
r e c h ts k r ä f t ig  ve ru rte ilt worden sind. Danach sind also in  die s ta tis ti
sche K ontro lle  auch die ju g e n d lic h e n  M ö rd e r m it einzubeziehen, 
selbst wenn diesen durch die einzelstaatliche Strafgesetzgebung, vornehm
lich  die Jugendgerichtsgesetze, eine besondere Behandlung zute il w ird.

Die Untersuchung hat sich w e ite rh in  auf die Fälle von A n s t i f tu n g  
zu erstrecken. M o rd ve rsu ch e  sind jedoch nur insoweit zu berück
sichtigen, als sie entweder in  Verbindung m it einem vollendeten Mord 
begangen oder in  einem Verfahren wegen eines solchen gemeinsam zur 
Aburte ilung gelangt sind.

Grundlegende statistische Z ä h lu n g s e in h e it is t infolgedessen ein
m al der „T ä te r“ .

Da aber die „T a t“  eine dem Täter mindestens gleichwertige E inheit 
is t und die Ergebnisse hierüber das Maß der krim inellen Gefährdung 
angeben, der die Bevölkerung ausgesetzt war, so hat sich die Zählung 
auch auf diese zu erstrecken. „Zehn Morde verübt von einem Mörder“ , 
schreibt hierzu von M a y r19) weiter, „und  zehn Morde, jeder verübt von 
einem anderen, sind die gleiche —  auch moralisch im  ganzen gleichzu
wertende — Schwerbedrohung der Gesellschaft, unbeschadet der weiteren 
Sonderwertung der Sondermordlust des zehnfachen Mörders“ .

D ie internationale M ordstatistik soll aber durch die zahlenmäßige 
E rm ittlung  der Täter n icht nur in  s u b je k t iv e r  Beziehung über die 
M ordkrim ina litä t Aufschluß geben. Ih r Forschungsziel is t es, in  gleicher 
Weise die o b je k t iv e  Seite des Mordes zu beleuchten, indem nächst der 
Tat auch die O p fe r bei der Untersuchung eingehende Berücksichtigung 
finden müssen. „K aum  eine theoretische Feststellung“ , schrieb s. Z t. 
von Hentig20) anläßlich der Erfassung der Mordopfer durch die deutsche 
M ordstatistik, „ is t fü r die Praxis der Verbrechensbekämpfung w ichtiger 
als die genaue K e n n tn is  des O pfers. Überall dort, wo Rechtsgüter des 
Einzelnen verletzt werden, geht die erste Anzeige vom Opfer aus, beginnt 
die T ä tigke it der K rim ina lpo lize i m it einem lauten oder stummen Opfer. 
Das Opfer is t, auch wenn sein Mund n icht mehr spricht, der am meisten 
sagende Bestandteil des Tatortes. In  der W ahl eines bestimmten Opfers 
h in terläß t der Täter, selbst wenn er m it Gummihandschuhen arbeitet, 
eine unverwischbare Form  des Fingerabdrucks“ .

1. S u b je k t iv e  M om ente .

a) D e r T ä te r :  D ie hiernach in  drei Hauptrichtungen vorzuneh
mende Aktenauswertung w ird  sich im  einzelnen zunächst eingehend m it 
der P erson  u n d  U m w e lt des Mörders befassen müssen. Was die hier
über zu sammelnden Angaben anbelangt, so sind dabei drei Hauptgruppen

19) Vgl. „M o ra ls ta tis tik  m it E inschluß der K r im in a ls ta tis t ik  (Sozia lstatistik.
I .  T e il)“  Tübingen 1917. S. 422.

20) Vgl. „Leh ren  der S ta tis t ik “ . Kölnische Zeitung N r. 447 vom  4. 9. 1934.
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der d e m o g ra p h isch e n , k r im in a l is t is c h e n u n d  h e re d itä re n D a te n  
zu unterscheiden.

a) D ie d e m o g ra p h isch  bedeutsamen Merkmale des Täters —  und 
zwar z u r Z e it  de r T a t — sind: Geschlecht, A lte r, Personenstand, 
Fam ilienstand, Fam ilienverhältnisse, W ohnort, Staatsangehörigkeit, 
Rasse, Bildungsgrad und Beruf.

Im  einzelnen is t hierzu folgendes zu bemerken:
Bei den Nachweisungen über das A l te r  der Mörder em pfiehlt es 

sich —  den Vorschlägen von S ch ä fe r (a. a. O. S. 214) folgend — , die 
über 29 Jahre alten Täter nach Jahrzehnten auszugliedern; dagegen w ird  
man die jüngeren Jahrgänge, in  erster L in ie  die Jugendlichen und M inder
jährigen, tun lichst in  kleineren Altersgruppen zusammenfassen, einer
seits wegen der Verschiedenartigkeit der unteren und oberen A lters
grenze der bedingten S trafm ündigkeit, andererseits w eil die Altersklasse 
der 21- bis 24 jährigen krim ine ll am stärksten belastet is t, und w eil auch 
in  diese Gruppe überwiegend die Ableistung des M ilitärdienstes fä llt.

D ie Untersuchungen über den P e rso n e n s ta n d  der Mörder ver
folgen lediglich den Zweck, ihre etwaige u n e h e lic h e  H e rk u n f t  als 
K rim ina litä ts fakto r festzustellen.

Der F a m ilie n s ta n d  is t aufzugliedern in  ledig, verheiratet, ver
w itw et und geschieden.- Ohne G erichtsurteil getrennt Lebende sind, einem 
Wunsch von Burgdörfer21) entsprechend, gesondert nachzuweisen.

Bei den F a m ilie n v e rh ä ltn is s e n  des Mörders is t zu unter
scheiden, ob er kinderlos is t oder ob K inder ehelicher bzw. unehelicher 
H erkunft vorhanden sind. Daß E rm ittlungen in  dieser R ichtung sogar 
von allgemeinem krim inalstatistischen Interesse sind, zeigen die ent
sprechenden Nachweisungen der K rim ina lsta tistiken  u. a. von B e l
g ie n 22), B u lg a r ie n 23), F ra n k re ic h 24), G r ie c h e n la n d 25), I t a l i e n 26) 
und U n g a rn 27).

Die E rm ittlung  des W o h n o rte s  des Täters erscheint insofern von 
Nutzen, w eil ihre statistischen Ergebnisse in  detailgeographischer U nter
scheidung Schlüsse über die D isposition der Stadt- und Landbewohner 
zum Morde ermöglichen.

D ie Sichtung des Aktenm aterials nach der S ta a ts a n g e h ö r ig k e it  
hat sich nur darauf zu erstrecken, ob der Täter Ausländer is t und ge
gebenenfalls, welche Staatsangehörigkeit er im  speziellen besitzt, oder ob 
er staatenlos ist.

21) Vgl. In s t itu t  In te rn a tio n a l de S tatistique. X X I I I e  Session. B u lle tin  
Q uotid ien. Athènes, 30e Septembre 1936, N r. 4 S. 9/10.

22) Vgl. S ta tis tique jud ic ia ire  de la  Belgique 1930, Bruxelles 1933, S. n o / i i i .
23) Vg l. K rim in a ln a  S ta tis tika  1936, Sofia 1938, S. 39ff.
24) Vg l. Compte général de l ’adm in is tra tion  de la  justice crim ine lle  pendant 

l ’année 1932, Paris 1934, ß- 2 5 : seitdem werden Ausweise über den K in d e r
besitz n ich t m ehr ve rö ffen tlich t.

26) Vgl. ‘Eyy.'AtiuarohjyiY.ri &auauy.rr  ‘ 'Eins 1933. A then 1937, S. 28ff.
26) Vgl. S ta tis tica  délia c rim in a lità  per l ’anno 1920. Roma 1926, S. 2o6ff.
27) Vgl. A nnuaire  S ta tis tique  Hongrois. Budapest 1936, X L IV .  Jg., S. 365.
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An Stelle der Religionszugehörigkeit, die von der deutschen Mord
s ta tis tik  allein zur E rm ittlung  des Anteils der Juden an der M ordkrim i
na litä t berücksichtigt w ird , is t im  H inb lick auf die wesentlichen Ver
schiedenheiten in  der religiösen Zusammensetzung der einzelnen Nationen 
eine Erfragung der Rasse zu befürworten und zwar in  erster L in ie  dort, 
wo derart durchgreifende und sozial bedeutsame Rassenunterschiede 
innerhalb eines Staatsgebietes2 * * 28) auftreten, daß — wie in  den Vereinigten 
Staaten von Am erika —- ein besonderes Interesse an der statistischen 
Beobachtung der Rassenverhältnisse unter den Mördern vorliegt. So 
werden in  der Gefängnisstatistik der V e re in ig te n  S ta a te n  vo n  
A m e r ik a 29) die einsitzenden Gefangenen unterschieden nach: W hite 
(Native born, Foreign born, Unknown), Negro, Ind ian, Chinese, Japanese, 
Other), während die krim inalstatistischen Ausweise der S ü d a fr ik a n i
schen U n io n 30) die V erurte ilten rassemäßig in  Europäer, Eingeborene 
(vornehmlich Bantus), Asiaten und andere Nichteuropäer auf gliedern. 
In  der K rim ina ls ta tis tik  von N ie d e r lä n d is c h - In d ie n 31) sind die Ver
urte ilten  aufgeteilt in  Europäer, Eingeborene, andere Asiaten.

Bei den E rm ittlungen über den B ild u n g s g ra d  der Mörder, dem 
vielfach eine krim inogene Bedeutung beigemessen w ird, kommen nach 
einem Postulat von M ayrs32) wie bei jenen der Bevölkerungsstatistik33) 
zwei Tatsachengruppen in  B etracht: 1. die gegenwärtige oder vergangene 
Teilnahme der Einzelnen an der konkreten Unterrichtsstufe (das U nter
richtswalten), 2. das Maß des Unterrichtserfolges, ausgedrückt durch den 
Besitz der elementarsten Kenntnisse im  Lesen und Schreiben (der U nter
richtserfolg insbesondere auch dessen negative Seite, der tro tz Unterrichts, 
— oder auch ohne einen solchen — vorliegende Analphabetismus). W ie bei 
der Bevölkerungsstatistik lieg t auch bei der K rim ina ls ta tis tik  nach den 
weiteren Darlegungen von Mayrs das Schwergewicht bei den Tatsachen
feststellungen der zweiten A rt, bei denen man rich tiger von „S ch rift
kenntnis“  als von „B ildungsgrad“  spricht. Darüber hinaus w ird  der Grad 
der Schulbildung festzustellen sein, etwa in  der Gliederung, wie sie sich

2S) E ine vergleichend-statistische Untersuchung über die S tra ffä llig ke it
mehrerer volksverschiedener Länder einerseits, sowie einen Vergleich der S tra f
fä llig ke it verschiedener Rassen oder V ö lker innerhalb ein- und desselben Rechts
gebietes h a t vo r kurzem  erst E xner in  seinem Beitrag „V o lkscha rak te r und Ver
brechen“  (vgl. diese Mschr. 29. Jg. 1938, S. 405) angeregt. —  V gl. auch hierzu 
die Ausführungen von Sutherland in  „P rinc ip les  o f C rim ino logy". Chicago-
P h ilade lph ia  1934, S. 24 über die rassischen Beziehungen zwischen Mördern 
und ih ren  O pfern in  U .S .A .

20) Vgl. Federal Offenders 1936/37. A  Review o f the w ork of the Federal 
Bureau of Prisons inc lud ing  S tatistics o f Federal Prisoners and of Federal 
Parole and P robation. U n ited  States D epartm ent of Justice 1938, S. 205.

30) Vgl. O ffic ia l Yearbook o f the  U n ion  of South A frica.
31) Vgl. Crim ineele S ta tis tiek  van Nederlandsk In d ie  1931.
32) Vgl. „M o ra ls ta tis tik  m it E inschluß der K r im in a ls ta tis t ik  (Sozia lsta tistik

1. T e il)“ , Tübingen 1917, S. 833.
33) Vgl. G. von M a y r, Bevölkerungssta tistik. S ta tis tik  und Gesellschaftslehre.

2. Bd. Tübingen 1926, zweite, umgearbeitete und verm ehrte Auflage, S. i8 2 ff.
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je tz t in  der b u lg a r is c h e n  K rim ina ls ta tis tik34) finde t: a) Analphabeten, 
b) geringe Schulkenntnisse, c) Volksschulbildung, d) höhere Schulbildung, 
e) Hochschulbildung. Bei den Positionen c bis e is t noch zu unterscheiden, 
ob die Schulbildung n icht abgeschlossen oder abgeschlossen is t. Zusätzlich 
is t von F a ll zu F a ll zu notieren, ob der Täter noch eine Fach- oder Berufs
schulbildung genossen hat.

Zur Erkenntnis der beruflichen Morphologie der Mördermasse im  
allgemeinen sowie zur Beantwortung der Frage im  besonderen, ob der 
Mörder möglicherweise die im  Beruf erlangten Kenntnisse und Fertig
keiten zur Begehung der M ordtat verwendet hat — als ein Beispiel h ie rfür 
seien nur die von der Krim inalgeschichte w iederholt verzeichneten G ift
morde von Ä rzten35) angeführt — , sind die persönlichen B e ru fe  der 
Täter, und zwar z u r Z e it  de r T a t genau und ausführlich zu notieren, 
w eil die Angaben hierüber bestim m t sind, m it den entsprechenden Ergeb
nissen der Berufszählung in  Vergleich gebracht zu werden.

Die einschlägigen Aufzeichnungen sollen daher über den Berufs-, 
Erwerbs- oder Nahrungszweig sowie das Arbeits- oder D ienstverhältnis 
zur Zeit der Tat unterrichten. Es is t m ith in  nach dem Muster der deut
schen krim inalstatistischen Erhebungsmethode die A r t  des H a u p t
b e ru fs , der Haupterwerbstätigkeit oder -beschäftigung oder der H aupt
einkommens- oder Nahrungsquelle genau zu bezeichnen, nötigenfalls 
unter Angabe des Arbeits- oder Dienstverhältnisses, z. B. Inhaber, Hand
werksmeister, Geselle, Fabrikarbeiter.

Bei Ehefrauen ohne eigenen Beruf is t der Beruf des Mannes, bei 
M inderjährigen ohne eigenen Beruf der Beruf der E ltern  anzugeben.

Neben der Berufsangabe is t die S te llu n g  im  B e ru f  wie fo lg t m it
zuteilen: Selbständige einschl. leitende Beamte und Angestellte; m it
helfende Familienangehörige; Beamte und Angestellte; A rbeiter einschl. 
Heim arbeiter und Hausgewerbetreibende; Hausangestellte; Berufslose, 
Selbständige (Rentner, Pensionäre, vom eigenen Vermögen Lebende).

Die Einzelberufe lassen sich dann weiterhin zu der wohl in  allen 
Ländern üblichen Berufssystem atik36) nach H a u p tw ir ts c h a f ts 
a b te ilu n g e n  zusammenfassen. Es sind dies: A. Land- und F o rstw irt
schaft, Jagd und Fischerei. —  B. Industrie  und Handwerk. —  C. Handel 
und Verkehr. —  D. Ö ffentliche Verwaltung, freie Berufe, Gesundheits
wesen. —  E. Häusliche Dienste. —  F. Lohnarbeit wechselnder A rt. — 
G. Ohne Beruf.

Is t der Täter zur Zeit der Tat a rb e its lo s  gewesen, so sind die 
Angaben über die Dauer der Beschäftigungslosigkeit n ich t ohne Belang.

34) a. a. O. S. 55-
35) Vgl. a. Spinner, Ä rz te  als G iftm örder, Zürich  1921; H . Th. Sanders, 

Zu r Psychologie des G iftm ordes durch Ärzte . A rch iv  fü r  K rim ino log ie , Leipzig 
1930, Bd. 86 S. 33.

3fl) Vgl. a. A . Stephan, „D ie  in te rnationa le  V erg le ichbarke it der Berufs
s ta tis t ik “ . D issertation Erlangen. B e rlin  1931.
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D urch das M a te ria l über die Einzelberufe w ird  a ller W ahrschein lichke it 
nach W ulffen3’’) seine Behauptung nu r in  bedingtem  Maße bestä tig t finden, 
daß näm lich Menschen, die durch ihren B e ru f gezwungen sind zu tö ten, die 
Scheu verlieren, die der gewöhnliche Mensch vo r der Tötungshandlung hat, und 
infolgedessen Fleischer und Jäger un te r den Mördern häufig  vertre ten  sind.

U n te r den von der M o rds ta tis tik  des S tatistischen Reichsamts erfaßten 
293 M ördern befinden sich zwar 5 Fleischer, die jedoch als Mordwerkzeug n ich t 
ein Messer benutzten, w ie zu erw arten gewesen wäre, sondern in  je  zwei Fällen 
ih r  Opfer erschossen bzw. erschlugen, während ein Tä te r es erwürgte.

ß) Als k r im in a l is t is c h  bedeutsam fü r die Persönlichkeit des Täters 
kom m t in  erster L in ie  seine eventuelle vorgängige K rim in a litä t (Vor
bestrafung und R ückfall im  subjektiven Sinne) in  Betracht.

Die Sichtung des Materials hat sich demzufolge auf die Zahl und A rt 
der V o rs tra fe n  zu erstrecken, um klarzustellen, ob die bei den deutschen 
mordstatistischen Untersuchungen festgestellte Erscheinung, daß der 
Mörder im  allgemeinen n icht aus dem Schwerverbrechertum kom m t, auch 
eine internationale ist. Die Vorstrafen sind tun lichst in  solche wegen 
S traftaten gegen die Person und gegen das Vermögen zu unterscheiden. 
Auch könnte man daran denken, die früher gegen den Täter erkannten 
Strafen in  schwere, m ittle re  und leichte zu gliedern.

Um  darüber hinaus zu erforschen, ob die Mörder zu den sogenannten 
Frühkrim inellen oder Spätkrim inellen gehören* 3 * * 38), d. h. ob sie schon vor 
Erreichung der unbedingten Strafm ündigkeit bzw. erst nach dem dreißig
sten Lebensjahr oder einer späteren, in ternational noch festzulegen
den Altersgrenze zum erstenmal krim ine ll geworden sind, w ird  das A lte r 
der Mörder zur Zeit der ersten Vorstrafe besonders auszuzählen sein.

Außer den Vorstrafen sind Angaben über das so ns tig e  V o r le b e n  
je nach Vorkommen aufzuzeichnen, z. B. ob und gegebenenfalls wie lange 
der Täter in  Fürsorge- oder Zwangserziehung gewesen is t, ob gegen ihn  
sichernde Maßnahmen (Sicherungsverwahrung, Entmannung usw.) an

37) Vgl. „K rim ina lpsycho log ie . Psychologie des Täte rs ." B e rlin  1926, S. 429. 
W ulff en schre ibt in  diesem Zusammenhang w e ite r: „S ie  lernen beim  Töten 
meist ganz gelegentlich, zu fä llig  und zu ih re r eigenen Überraschung —  wie es auf 
sexuellem Gebiet m it der E rw erbung von Perversitäten zu geschehen p fleg t —  
die L u s t empfinden, die eben aus noch zu erwähnenden psychologischen Gründen 
das Töten ta tsäch lich auszulösen vermag. Solche M örder aus E inflüssen des 
Berufes wenden dann auch v ie lfach ihre  beruflichen K ünste  beim Morde an. 
E in  Fleischer sch n itt ein Mädchen durch zwei auf beiden Seiten beigebrachte 
Schnitte in  die K aro tiden, Halsschlagadern (Tardieu ). E in  Jägerbursche tö te te  
das neugeborene K in d  seiner Geliebten durch einen Stich ins H in te rh a u p t 
zwischen K o p f und Rückenm ark, so wie man einem weidwunden Reh den Fang 
g ib t (Groß).“

3S) Vgl. M . Riedl, „S tu d ie  über Verbrecherstämmlinge, Spätkrim ine lle  und 
F rühkrim ine lle “ . A rch iv  fü r  K rim ino log ie , B e rlin  1933, 93. Bd. S. 125; ferner: 
F , Stumpfl, „D ie  Ursprünge des Verbrechens", Le ipz ig  1936. insbesondere
S. i4 5 ff.  die Ausführungen im  V I.  A bschn itt (Die Reichweite der Erbanlage), 
über die F rü h k r im in a litä t als Ausdruck x. erschwerter seelischer E n tw ick lung
(Pubertätskrisen), 2. seelischer V erb ildung und 3. anlagemäßiger A b a rtig ke it
(Psychopathie).
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geordnet waren (w ichtig fü r die Frage, ob etwa von Entm annten39) noch 
Lustmorde begangen werden) u. ä.

y) Der d ritte  Abschnitt der E rm ittlungen über die Person und Um 
welt des Mörders hat seinen e rb lic h e n  u n d  a soz ia le n  Verhältnissen 
Rechnung zu tragen. Als erblich belastet im  Sinne dieser R ichtlin ien 
werden zum mindesten alle diejenigen Mörder anzusehen sein, in  deren 
Aszendenz

Geisteskrankheiten einschl. Dem entia senilis,
N ervenkrankheiten, 
verbrecherische Neigungen, 
abnorme Charaktere,
Trunksucht,
Süchtigke it (Morphinismus, Kokainism us usw.) oder 
Selbstmord

vorgekommen sind.
Es b le ib t internationalen Vereinbarungen überlassen, den Kreis dieser 

Erbbelastungen in  Anbetracht der stetig wachsenden krim inologischen 
Bedeutung der Erbbiologie noch zu erweitern, w ofür die von der In te r
nationalen Strafrechts- und Gefängniskommission im  Jahre 1937 ver
einbarte „fo rm ula ire  général pour l ’examen scientifique des déténus“ 40) 
als Orientierungsm aterial dienen könnte.

F ür die Charakterisierung der a soz ia len  V e rh ä ltn is s e  der 
Aszendenten wie auch der Täter selbst kommen in  Frage: Zuhälter, 
P rostitu ierte, B ettle r, Landstreicher.

Zusätzlich könnten noch E rm ittlungen getroffen werden über den 
L e u m u n d  des Täters m it dem Versuch, solchen positiv, nam entlich 
aber negativ zu charakterisieren (z. B. Personen guten Rufs. Vagabunden 
[s. a. oben unter asoziale Verhältnisse], Trunkenbolde, W ilddiebe [bei 
Förstermorden], verdächtige Personen41)).

Auch Angaben über die V erm ögens V e rh ä ltn is s e  dürften zur 
Beurteilung gewisser Tatm otive von Interesse sein. F ü r ihre Feststellung 
könnte die Gliederung der entsprechenden Nachweisungen der K rim ina l
s ta tis tik  von F in n la n d 42) (gute, beschränkte, dürftige Vermögens-

39) Vgl. z. B. F. von Neureiter, „Z w e i Versager nach Entm annung aus k r im i
na lpolitischer Anzeige“ . Diese Mschr. 29. Jg. 1938, S. 476.

40) Vgl. E. Schmidt, „D e r krim inalb io logische D ienst im  deutschen S tra f
vo llzug“ . B lä tte r fü r  Gefängniskunde, Heidelberg 1938, 69. Bd. S. 175.

41) Gedacht is t h ierbei an eine bestim m te k rim ine lle  Klasse, die seit Ende 
der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts von der englischen K r im in a l
s ta tis t ik  auf G rund jäh rliche r im  A p r il von der Polizei vorgenommener Fest
stellungen über die Zahl der „K n o w n  Depredators, Offenders and Suspected 
Persons a t Large, (w ith in  the  Ju risd ic tion  o f each Police D is tr ic t in  the 
M onth  A p r il . . . and o f the  Houses they  frequent)“  nachgewiesen wurde 
(vgl. Jud ic ia l S tatistics. 1868. England and Wales. P a rt I ,  Police-C rim inal- 
Proceedings-Prisons. London 1869, S. 5).

42) Vgl. „Suom en V ira llin e n  T ilasto  X X I I I .  O ikeustilasto. R ikollisuus. 
Vuonna 1935. Rangaistusta K ä rs iv ä t" . H e ls ink i 1937, S. 54 Tabelle 9.
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Verhältnisse) oder derjenigen von U n g a rn 43) (ohne Vermögen, etwas 
Vermögen, wohlhabend) maßgebend sein.

Bei jugendlichen oder m inderjährigen Mördern w ird  zudem noch 
zu untersuchen sein, ob sie W a is e n 44) und zwar im  speziellen Vater
waisen, Mutterwaisen oder Vollwaisen sind.

2. O b je k t iv e  M om ente .
a) D ie  T a t. Gegenstand des zweiten Hauptabschnitts der in te r

nationalen M ordstatistik b ildet die Tat m it den w ichtigsten M odalitäten 
ih rer Ausführung: T a to rt, T a tm itte l oder Tötungsart, Tatm otiv, Tatzeit, 
Taterfolg.

D ie E rm ittlung  über den T a to r t  hat nach zwei Gesichtspunkten 
zu erfolgen:

E inm al interessiert die genaue lokale Lage, die T a tö r t l ic h k e i t ,  
z. B. W ohnraum, Küche, K eller oder W ald, Eisenbahndamm (w ichtig 
fü r vorgetäuschten Selbstmord durch Überfahrenlassen), Landstraße, 
wobei dann bei der späteren statistischen Verarbeitung die Einzelangaben 
über die T a tö rtlichke it zu zwei Hauptgruppen zusammenzufassen sind, 
welche aufzeigen, ob der Mord im  Freien einerseits, in  bedeckten oder 
umschlossenen Räumen andererseits verübt worden ist.

Zweitens is t in  dieser H insicht festzulegen, in  welcher Gemeinde 
und in  welchem politischen Verwaltungsbezirk die T a tö rtlichke it, üb
licherweise als O rt der Tat bezeichnet, gelegen is t. Dadurch is t erstens 
die M öglichkeit gegeben, die M ordkrim ina litä t in  Anlehnung an die s. Zt. 
von der „In ternationa len Krim inalistischen Vereinigung“  bezüglich der 
„K onzentration der internationalen K rim ina ls ta tis tik “ 45 46) gemachten 
Vorschläge nach G em e ind e g röß e n k la ssen  zu gliedern in
Gemeinden m it 500000 E inw ohnern und mehr

j( tt 100000 ,, bis un te r 500000 E inw .
2 0 0 0 0  , ,  , ,  >> IO O  OOO ,,tf ,, 2 000 ,, ,, >> 20 000 ,,

„  ,, weniger als 2000 ,,
Diese Zahlennachweise gestatten wiederum eine Verteilung der 

Morde nach S ta d t u n d  L a n d  vorzunehmen. Das im  Ausland darüber 
bisher erstellte, allerdings recht spärliche Zahlenmaterial hat Burchardt*6) 
in  seiner Abhandlung „K rim in a litä t in  Stadt und Land“  zusammen
getragen.

Die Angaben der politischen Verwaltungsbezirke, in  denen der T a t
o rt gelegen is t, liefern dem im  allgemeinen noch im m er ziemlich vernach
lässigten Forschungsgebiet der Krim inalgeographie wertvolle Unterlagen.

43) a. a. O. S. 367.
44) Vgl. K . Kerscher, „Verbrechen und Verwaisung“ . K rim ina lis tische  A b 

handlungen, München 1937, H e ft X X IX .
45) M itte ilungen  der In te rna tiona len  K rim ina lis tischen  Vereinigung. B erlin  

1908, 15. Bd. S. 363.
46) Vgl. Abhandlungen des K rim ina lis tischen  In s t itu ts  an der U n ive rs itä t 

B erlin . B e rlin  und Le ipzig  1936, V ie rte  Folge, V ie rte r Band, Erstes H e ft, S. 132.
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Als örtliche E inheiten sind zweckmäßigerweise die kleineren Verwaltungs
bezirke (Deutsches Reich: Kreise; Frankreich: Arrondissements; Eng
land: Counties; Schweden: Läne; Ungarn: Kom itate, u. a.) zugrunde zu 
legen.

Ihre —  auf die strafmündige wie die Gesamtbevölkerung pro
jiz ierten  — Ergebnisse eröffnen wiederum Aussicht auf Bearbeitung eines 
m o rd g e o g ra p h isch e n  K a r te n w e rk e s  etwa nach dem Muster des 
vor mehr als v ie r Jahrzehnten von Enrico Ferri herausgegebenen 
„A tla n te  Antropologico-statistico deh’om icidio“ .

E ine sehr instruktive  und vorb ild liche Karte findet sich in  der 
neuesten finnischen P o lize is ta tis tik47), dem ersten Te il der von Verkko 
bearbeiteten gesamten K rim ina ls ta tis tik  Finnlands, in  der die der Polizei 
im  D urchschnitt der Jahre 1928 bis 1932 angezeigten Tötungsdelikte 
(dräp, fu llbordat b ro tt, misshandel med dödling pävölja, även v id  slags- 
mâl, SL. 21 .2, 4, 6— 9) auf 10000 Einwohner bezogen —  nach Stadt und 
Land —  dargestellt sind.

Nächst dem T a to rt w ird  die Auswertung der Strafakten ih r Augen
merk weitestgehend auf die Einzelheiten der M o rd te c h n ik ,  d. h. auf die 
verschiedenen Tötungsarten und die hierbei benutzten Mordwerkzeuge 
oder sonstige T a tm itte l richten müssen, um dam it wertvolles M aterial 
fü r die K rim inologie zu liefern.

Daß diesem Problem  von am tlicher Seite schon frühze itig  Bedeutung bei
gemessen worden ist, zeigt die f ra n z ö s is c h e  K rim in a ls ta tis t ik  (Compte général 
de l ’adm in is tra tion  de la  justice crim ine lle  en France), in  der seit ih rem  Beginn im  
Jahre 1826 lange Ze it h indurch  eine sogar regional nach Departem ents ge
gliederte Ü bersicht : „In s tru m e n ts  e t moyens qu i on t servi à com m ettre les crimes 
d ’assassinat" ve rö ffen tlich t wurde. G estützt auf deren Ergebnisse sowie auch noch 
anderes D atenm ateria l dieses erwähnten Rechenschaftsberichts der französischen 
Strafrechtspflege gelangte der bekannte belgische Astronom , M athem atiker und 
S ta tis tike r Adolphe Quetelet, der Begründer der wissenschaftlichen K rim in a l
s ta tis tik , in  seinem 1835 erschienenen doppelbändigen W erk  „S u r  l ’homme et 
le développement des ses facultés ou essai physique sociale", in  dem er un te r
suchte, ob die H andlungen des Menschen nach bestim m ten Gesetzen erfolgen, 
zu dem Ergebnis, „q u e  non seulement les meurtres sont annuellement à peu 
près en même nombre, mais encore que les instrum ents q u i servent à les com
m ettre  sont employés dans les mêmes p ropo rtions" (a. a. O. S. 7/8).

Im  weiteren V e rlau f der am tlichen krim ina lsta tis tischen Forschung sind 
von 1880 ab fü r  eine längere Zeitstrecke von der i t a l ie n is c h e n 48 * * * * * * * * *) K rim in a l-

47) Vgl. Suomen V ira llinen  T ilasto . X X I I I .  O ikeustilasto. R ikollisuus. 
Vuonna 1937- * • Po liis in  T ie toon Tu llee t R ikokset. H e ls ink i 1938, S. 12*.

48) Vgl. S ta tis tica  G u id iz iaria  degli A ffa r i Penali per l ’anno 1880, Roma
1883, S. L X V I I I .  A u f G rund dieser S ta tis tik  h a t E. F e rri in  „ L ’om icid io n e ll’
antropologia crim ina le ", Torino 1895, S. 276 folgende Prozentzahlen über den
A n te il der einzelnen M itte l zur Begehung der „ re a ti d i sangue" im  D urchschn itt
der Jahre 1880— 84 berechnet:

„A rm i da fuoco, non insidiose, 30,1%, arm i da tag lio  o da pun ta  non insi-
diose 29,4%, bastoni od a lt r i  s trum en ti contundenti o laceranti 14,2%, s trum enti
campestri 7,9% , arm i da tag lio  o da punta, insidiose 7,6% , u tens ili domestici
2,7% . strangolamento o soffocamento 2,5% , a rm i da fuoco, insidiose 0,8%,
sostanze venefiche 0,8% , annegamento 0,3% , non specificati 3 ,7% ."
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S tatistik, in  den ersten Jahren dieses Jahrhunderts einm alig von der e n g 
l is c h e n 19) K r im in a ls ta tis t ik  die zur Verübung der Morde verwendeten W erk
zeuge statistisch erfaßt worden.

Ergebnisse entsprechender Beobachtungen in  der Gegenwart finden sich 
im  „A n n u a l R eport of the N e w  Y o r k  C ity  Police D epartm ent“ * 60).

Auch einige p r iv a te  F o rs c h e r61 62) haben sich m it dieser M aterie in  le tz te r 
Z e it befaßt.

Da hiernach dieses Gebiet von der K rim ina ls ta tis tik  — wenn man 
von den betreffenden neuerlichen Untersuchungen der deutschen Mord
s ta tis tik  absieht — n ich t sonderlich gepflegt worden is t, sei der in te r
nationalen M ordstatistik empfohlen, sich eingehend m it der technischen 
Durchführung der Morde, insbesondere m it den hierzu benutzten „in s tru 
menta sceleris“  52) zu befassen, w eil sich aus ihrer W ahl meist interessante 
krim inalpsychologische Schlußfolgerungen ergeben. Es sind hierbei 
erstens, wie es bei der M ordstatistik des Statistischen Reichsamts

19) V g l. Jud ic ia l S tatistics, England and Wales. P art. I ,  C rim ina l Statistics. 
F o r the year 1905. London 1907. S. 53. D o rt finden sich in  einer Sonderunter
suchung über 551 Mörder, die in  den Jahren 1886 bis 1905 v e ru rte ilt worden 
sind, über die Mordwerkzeuge folgende Ausführungen:

„T h e  instrum ents or weapons made use of were such as chance suggested; 
a chair, an axe, a chopper, etc. In  cases of m urder in  which jealousy was a motive, 
and as to  w hich presum ably there was prem editation, shooting was more often 
resorted to.

In  one hundred consecutive cases there were 39 cases of cu ttin g  and 
stabbing (in  about h a lf the  cases the  weapon was a razor), 19 cases of 
blows on head, etc., w hich pokers, hammers, etc., 6 cases of k ick ing , 17 cases 
o f shooting (in  tw o  o u t of three cases revolvers were used), 4 cases of drow
ning, 9 of s trangu la tion  or suffocation, and 6 cases in  which poison was 
used.“

60) Von insgesamt 1424 M ord- und Totschlagsfällen (M urder and Mans
laughter), die in  New Y o rk  in  den Jahren 1934 his 1937 zur polizeilichen Anzeige 
gelangten, wurden begangen durch : Shooting 544 (38,2%), S tabbing 413 (29,0%), 
Assault etc. 373 (26,2%), S trangula tion 41 (2,9%), B urn ing  22 (1,5%), Throw n 
from  W indow  10 (0,7 %), Poisoning, gas etc. 8 (0,6 °/0), D row ning 6 (0,4%), 
Throw n from  roo f 2 (0,1 °/0) usw.

S. a. Frederick L . Hoffman, „T h e  increase in  m urder“ . The Annals o f the  
Am erican Academy of P o litica l and Social Science. Modern Crime. I ts  prevention 
and punishm ent. Ph ilade lph ia  M ay 1926, S. 24 und 26 m it ähnlichen Angaben fü r 
„Jefferson C o u n ty " und fü r  New-Orleans.

61) Vgl. in  dieser M onatsschrift die A rbe iten  von H . Schickert, „S ta t is t ik  
der Todesstrafe in  Baden 1851— 1929“ . 21. Jg. 1930, S. i 6 i f f . ;  K . Krämer, 
„M o rd  und Todesstrafe in  Hessen 1817— 1929", 23. Jg. 1932, S. 129; Lang, 
„M o rd  und Todesstrafe in  H am burg ", 21. Jg. 1930, S. 129; Gummersbach, 
„B egnad ig te  M örder“ , 21. Jg. 1930, S. 25; ferner W. Winkelmann, „Beobach
tungen an 50 M örderinnen in  der S tra fansta lt zu Jauer“ , Veröffentlichungen 
aus dem Gebiete der M edizinalverw altung, B e rlin  1934, X L I I .  B d „ 2. H e ft, S. 48; 
s. a. A. Krauß , „D ie  Psychologie des Verbrechens", Tübingen 1884, S. 348 „D ie  
A rten  des Mordes“ .

62) Vgl. a. E. Roesner, „Z ah len  zur M ord techn ik im  In -  und A us land". 
Deutsche Justiz, 100. Jg. 1938, 1886/1889.
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geschieht, die einzelnen T ö tu n g s a r te n  nach ihrem Vorkommen wie
Erschießen,
Erstechen oder Durchschneiden 

der Kehle,
Erschlagen,
Erdrosseln, Erhängen, E rsticken, 

Erwürgen,
zu erm itteln.

Vergiften,
E rtränken,
Stoß in  die Tiefe, 
Verbrennen und 
Sonstige A rten

A uf Fälle von „kom binierten Morden“ , bei denen der Täter zur 
Beseitigung des Opfers zwei oder gar noch mehr Tötungsarten angewandt 
hat, is t wegen ihres krim inologischen Interesses besonders zu achten!

Sodann is t, wie schon angedeutet wurde, bei den einzelnen Tötungs
arten auszuweisen, welche Mordwerkzeuge oder sonstigen M itte l ver
wendet worden sind, die dann zweckmäßigerweise wieder in  drei Gruppen 
der m e ch an isch en , th e rm is c h e n  (z. B. durch Übergießen des Opfers 
m it kochendem Wasser) und chem ischen  Mordwerkzeuge (G ift, Leucht
gas) zusammenzufassen sind.

Die E rm ittlungen hierüber werden allein schon in  regionaler Be
ziehung zu interessanten Ergebnissen führen, w eil diese in  ih re r a rt
mäßigen Zusammensetzung von Land zu Land n icht unbeträchtliche 
Unterschiede aufweisen dürften. H at doch HöplerhZ) in  seiner Monographie 
über die fünfzigjährige Entw icklung der M ordkrim ina litä t in  der 
alten österreich-ungarischen Monarchie einen durch O rt und Zeit be
dingten Wandel der Mordwerkzeuge nachgewiesen, indem in  Istrien  
und Dalm atien, also im  Karstgebiet, der Mord häufig durch Schlag oder 
W urf m it einem Stein verübt worden ist.

In  einem w eit größeren Maße als in  den M itte ln  der Ausführung 
spiegelt sich die Psychologie des Mordes in  seinen Beweggründen wider. 
W ir kommen dam it zu einem* der w ichtigsten Aufgaben im  Rahmen 
der statistischen Beobachtung der Tatausübung m it allen ihren Einzel
heiten, zur S ta tis tik  der individuellen im  Einzelfalle erkennbaren M o tiv e , 
die den Entschluß zum Morde ausgelöst haben. Daß gegebenenfalls n icht 
e in  M otiv maßgebend ist, sondern daß m e h re re  M otive zusammentrafen 
und auch das M otiv der strafbaren Handlung n icht im m er sicher erkenn
bar is t, ändert nach der Meinung v. Mayrs, nichts an der a u ß e ro rd e n t
lic h e n  B e d e u tu n g  der hier in  Frage stehenden M o t iv e n s ta t is t ik .

D ie krim inalstatistische Forschung hat sich demgemäß schon früh 
zeitig m it diesem Problem befaßt und bereits interessante, aber fü r die 
Belange der Psychologie noch keinesfalls ausreichende Ergebnisse er
zie lt, deren chronologische Aufzählung zur Vermehrung des Studien
m aterials fü r eine endgültige, in ternational anzuwendende S ta tis tik  der 
Mordm otive —  dem Zwecke dieses Beitrages entsprechend —  am Platze 
zu sein scheint.

Ebenso w ie die oben schon erwähnten Ausweise über die zur Verübung 
der Morde benutzten Werkzeuge en thä lt die f r a n z ö s is c h e  K rim in a ls ta tis t ik  53

53) a. a. O. S. 494.
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von ihren ersten Jahrgängen ab eine reich gegliederte Tabelle über die „Causes 
apparentes des crimes d ’assassinat; m otifs particu lie rs qu i parraissent avo ir 
porté à les com m ettre“ . Unterschieden sind zunächst in  jedem Jahrgang generell 
6 H auptgruppen von Beweggründen, die w ieder in  E inze lm otive und Veran
lassungen nach ihrem  Vorkom m en im  jeweiligen B erich ts jahr untergegliedert 
sind. So sind z. B. in  dem ältesten, m ir  zur Verfügung stehenden, 1838 heraus
gekommenen „C om pte général de l ’adm in is tra tion  de la  justice crim ine lle  en 
F rance" (S. 100/101) über das Jahr 1836 23 wegen „assassinat“  zu Todesstrafe 
ve ru rte ilte  Personen verzeichnet, die den M ord aus folgenden Beweggründen 
ve rü b t ha tten :

I .  C u p id i té :
pour com m ettre des vols ou en assurer l ’im punité ,

,, recue illir des successions,
,, éteindre une rente viagère,

I I .  A d u lt è r e :
Assassinat de la  femme adultère par son complice (jalousie ou dégoût).

,, d ’une be lle-fille  qu i se re fusa it à continuer un commerce in 
cestueux,

,, du m ari outragé par la  femme et son complice,
I I I .  D is s e n s io n s  d o m e s t iq u e s ; d is c u s s io n s  d ’ in t é r ê t  e n tre  p a re n ts .
IV . A m o u r  c o n t r a r ié ,  ja lo u s ie ,  c o n c u b in a g e , d é b a u c h e .
V. H a in e ,  v e n g e a n c e .

Ressentiment de discussions d ’in té rê t,
,, contre un homme q u i a va it dirigé, la  gendarmerie à la

poursuite de l ’accusé, et contre une fil le  qu i é ta it entrée 
au service d ’un  homme avec lequel l ’accusé é ta it en vedette.

Es handelt sich bei diesem Motivennachweis also um  eine ausgesprochene 
K asu istik , die infolgedessen —  von der H auptgrupp ierung m it konstanter Form  
abgesehen —  von Jahr zu Jahr ih r  B ild  wechselte.

D ie sechste und letzte Gruppe is t eine Sammelposition solcher M otive, 
welche als „vere inzelte, abnorme, gleichsam als Sonderlingsschrulle g e le g e n t
l ic h  Vorkommen, wie etwa der W u n s c h  vom  H enker h ingerich te t zu werden, 
oder die Sehnsucht nach Cayenne“ 54).

Diese Aufzäh lung e rg ib t nach der kritischen  Darlegung von Holtz'endorffs, 
daß Beweggründe und Veranlassungen zum  Morde in  F rankre ich durcheinander 
gemischt sind. Nach seiner M einung würde die Ü bers ich tlichke it fü r  die Zwecke 
der K rim ina lpsycholog ie  gewinnen, wenn man unterscheiden w o llte :

I .  Ö k o n o m is c h e  M o t iv e :  a) H a b s u c h t  schlechthin, b) in  E r b s t r e i t i g 
k e i te n ,  c) in  N a h ru n g s s o rg e n , d) in  G r e n z s t r e i t ig k e i t e n .  —  I I .  G e 
s c h le c h t l ic h e  M o t iv e :  a) E h e b ru c h ,  b) E if e r s u c h t ,  c) v e rs c h m ä h te  
L ie b e ,  d) V e r fü h r u n g ,  e) V e r z w e if lu n g  L ie b e n d e r ,  f) L ie b e s ü b e r d ru ß ,  
g) w o l lü s t ig e  G r a u s a m k e it  (Fälle, in  denen un m itte lb a r au f die geschlecht
liche Vereinigung Tö tung  fo lg t). —  I I I .  Z o rn ,  H a ß  und R a c h e  und zwar
a) p o l i t is c h e r  M o rd  aus Veranlassung von W ahlen, aus Nationalhaß, gegen 
Beamte, b) n i c h t p o l i t i s c h e r  M o rd , c) B lu t r a c h e .  —  IV . M o rd  in  V e r 
b in d u n g  m i t  a n d e re n  V e rb re c h e n , um  deren Entdeckung zu hindern, 
um  sich der Bestrafung zu entziehen. —  V . A u s  v e rs c h ie d e n e n , s e lte n e n  
und n ich t zu verallgemeinernden ind iv idue llen  M otiven. -— V I. Aus n ich t zu 
erm itte lnden Gründen.

Daß es bei der A u fste llung dieser Kategorien ebenfalls Übergänge g ib t, 
muß auch von Holtzendorff55) zugeben. So kann es Vorkommen, daß Ehe- * 56

64) Vgl. F . von Holtzendorff, „D ie  Psychologie des Mordes“ . Sammlung gemein
verständlicher w issenschaftlicher Vorträge, B e rlin  1875, X . Serie, H e ft 232 S. 14.

56) Vgl. „D as  Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe“ , B e rlin  1875, 
S. 342.
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brecher sich heiraten und außerdem das Vermögen des umzubringenden 
Ehegatten an sich nehmen wollen. Trotzdem  würde nach seinem U rte il eine 
„g le ichm äßig durchgeführte M o rds ta tis tik  m it Unterscheidung der M otive  einen 
w ertvo llen B e itrag  zur Psychologie lie fe rn “ .

Später is t man in  Frankre ich dann von der kasuistischen A u fte ilung  der 
erwähnten H auptgruppen abgegangen und h a t diese in  w ichtige, im m er w ieder
kehrende Beweggründe aufgete ilt.

Auch die i t a l ie n is c h e  K rim in a ls ta tis tik , die erstmals fü r  das Jahr 1873 
bearbeitet wurde, h a t alsbald begonnen, die Beweggründe zu den Tötungen 
(„ re a ti d i sangue“ ) zu verzeichnen, deren Gliederung und prozentuale V e rte i
lung auf 2983 im  Jahre 1880 wegen Tötungen V eru rte ilte  ausweislich der „S ta - 
tis tica  G iud iz ia ria  degli A ffa r i Penale“  folgende is t:

re lazioni d i fam ig lia  ed onore 2,62% 
difesa della v ita  o de ll’in te-

g ritä  p e r s o n a le ...... 4,86%
difesa della p ro p r ie tä . . . . 1,68%
dissid i p o l i t i c i ............... 0,13%
amoré lecito od ille c ito  . . . 7, 54%

c o l l e r a ...........................30,24%

odio o v e n d e t ta .........................26,75%
ubbriachezza e crápula . . . 3 , 15%

c u p id itä ....................................... 9,12%
b r u t a l i t a ........................................4,°9%
questioni d ’interessa . . . .  4,22%
dissidi domestici ........................... 3,02%
cause non specificate . . . .  2,58%

Zu Beginn dieses Jahrhunderts is t von der e n g lis c h e n  K r im in a ls ta t is t ik 56) 
eine U ntersuchung über rd . 550 in  den Jahren 1886 bis 1905 wegen Mordes 
V e ru rte ilte  (convicted o f murder) durchgeführt worden, bei der sich über 
die M o tive  und Ursachen zur T a t folgendes B ild  ergeben h a t:

Bezeichnung m ännl. w e ib l. zus. Bezeichnung m ännl. we ib l. zus.

D r i n k .................. 8 6 4 90 Illega l operations 6 6 1 2

Quarrels o r V io - To remove obsta-
len t R a g e . . . 6 8 — 6 8 cle to  marriage

Jealousy and In - etc....................... 5 4 9
trigues . . . . 8 7 5 92 Shame and dis-

Revenge . . . . 7 5 2 7 7 grace .................. — 4 4
R obbery . . . . 48 2 50 Sexual passion . 26 — 26
For Insurance O ther causes, or

Money . . . . — 3 3 no t know n . . 69 1 2 81
Extrem e P overty 1 7 2 2 3 9

F ü r eine Reihe von Jahren verzeichnete bis 1912 die ö s te r re ic h is c h e  
K rim in a ls ta t is t ik 57) ziem lich genaue Angaben über die Beweggründe a lle r V er
brechen, wegen deren V e ru rte ilung  zum  Tode erfolgte, ohne sich jedoch auf 
eine Verzifferung einzulassen. Bei einer näheren Untersuchung dieser Angaben 
durch Gas«58) ste llte  sich heraus, daß in  der Hauptsache 5 Gruppen von M otiven 
praktisch  Vorkommen, näm lich (der H ä u fig ke it nach geordnet):

Leidenschaft,
Gewinnsucht,
der Trieb, die F re ihe it zu erhalten oder zu erlangen, 
perverse, sexuelle Veranlagung, 
po litischer Fanatismus,

während F . Tennyson Jesse in  ihrem  1924 erschienenen Buch „M u rd e r and its

6e) Vgl. Anm . 49 , a. a. O. S. 52.
57) Vgl. z. B. „österre ich ische K rim in a ls ta tis t ik “ , 3. Jg. 1912. Österreichische 

S ta tis tik , W ien 1916, Neue Folge 13. Bd., 2. H e ft, S. so ff.
5S) Vgl. „D ie  M örder“ . K rim ina lis tische  Abhandlungen, Le ipzig  1930, 

H e ft X I  S. 36.
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m otives“ , in  dem sie sechs berühm te Mordfälle, v ie r englische und zwei französische, 
sch ildert, folgende E in te ilung  der Morde nach ihren M otiven versucht (S. 13): 

M urder fo r gain,
,, from  revenge,
,, fo r e lim ination,
,, from  jealousy,
,, ,, lus t of k illing ,
,, ,, conviction.

Das s ä c h s is c h e  Justizm in is te rium  h a t in  einer Zusammenstellung über 
die in  den Jahren 1855 bis 1927 in  Sachsen wegen Mordes zu Todesstrafe ver
u rte ilten  Personen auf Grund der Angaben über die M otive  der Taten und ihre 
A ngriffsob jekte  nach der M itte ilu n g  von E xn e rb0) 3 Gruppen unterschieden:

R a u b m o r d e .................. 85
Leidenschaftsmorde . . 116
S e xu a lm o rd e .................. 10
f r a g l i c h ..........................  1

zusammen . . 212
E ine K lassifizierung, die sich im  großen und ganzen —  von einigen Varianten 

abgesehen —  Höpler, Lang, Schickert, K räm er u. a.59 60) bei ih ren Forschungen 
über den M ord und den M örder zu eigen gemacht haben.

Wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, is t die von der 
am tlichen S ta tis tik  wie der privaten Forschung vorgenommene Gliede
rung der Mordm otive teils zu ausführlich, te ils zu knapp bemessen. Als 
V orb ild  eines Motivenschemas fü r die internationale M ordstatistik er
scheint m ir daher das von Gennat61) aufgestellte System der Mordmotive 
in  der Zentra lkarte i fü r Mord- (Todesermittlungs-) Sachen bei der Mord
inspektion des Berliner Polizeipräsidiums besonders geeignet zu sein:

I .  Morde auf sexueller Basis.
1. Lustm orde (höchst gesteigerter Sadismus). O p fe r: Mädchen, Knaben,

Frauen, Männer.
2. S ittlichkeitsverbrechen m it Todesfolge bzw. nachfolgender T ö tu n g 62).

a) an Erwachsenen,
b) an K indern.

3. Tö tung  aus homosexueller E ife rsucht bzw. auf homosexueller Basis.
I I .  Morde zwecks E rlangung finanzie lle r bzw. w irtscha ftlicher Vorte ile .

1. Raubmorde
a) an Geldbriefträgern, Post- und Bahnbeamten,
b) an Chauffeuren,
c) an Kassen- bzw. Bankangestellten,
d) an Wandergenossen,
e) an Geschäftsinhabern bzw. Gewerbetreibenden,
f) an Privatpersonen.

2. Morde zwecks Erlangung einer Versicherungssumme, einer E rbschaft.

59) Vgl. „M o rd  und Todesstrafe in  Sachsen 1855— 1927". Diese Mschr., 
20. Jg. 1929, S. i f f .

60) S. o. Anm erkungen 16 und 51.
61) Vgl. „B earbe itung  von M ord- (Todeserm ittlungs-) Sachen. Einschlägige 

Spezialorganisation der Berliner K rim in a lp o lize i“ . K rim ina lis tische Monatshefte, 
B e rlin  1936, 10. Jg., H e ft 2 S. 33.

62) Fälle, in  denen das Opfer, ohne daß dies der T ä te r beabsichtigt hat, 
in fo lge der Ausführung des S ittlichkeitsverbrechens s tirb t, w eiter solche, in  
denen der T ä te r nach Ausführung eines S ittlichkeitsverbrechens das Opfer 
tö te t —  z. B. durch E rw ürgen oder Erdrosseln, um  es am Schreien zu hindern.

Mschr. f. Krim inalbiologie. 1939. H . 2. ^
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3. Morde zwecks Verhütung w irtscha ftlicher Nachteile, z. B. der 
schwangeren Geliebten, um  der Ä lim entenzahlung zu entgehen, des 
a lten Ausgedingers usw.

I I I .  Morde zwecks Beseitigung lästiger Personen (z. B .. von M itw issern
irgendwelcher, dem Tä te r unangenehmer Geheimnisse, der lästigen 
Geliebten usw.).

IV . Morde an Polizei-, Gendarmerie-, Justiz- (z. B. Gefängnis- und Forst-) 
Beamten, soweit in  Ausübung oder A usw irkung ihres Berufes getötet.

V . Morde aus Haß oder Rache
jedoch nu r soweit, als Morde „ im  Sinne der P rax is " anzusprechen,

V I.  Morde aus E ifersucht und Fam ilienzw ist (nurM orde,,im S innederP raxis ‘ ‘).
V I I .  *) ................................................................................................................................

V I I I .  Morde durch polnische S chn itte r und a.11 solchen.
IX .  Morde durch Zigeuner und an solchen.
X . *) ................................................................................................................................

X I .  Tö tung von Zivilpersonen (z. B. von W ächtern) durch von ihnen über
raschte oder verfo lg te  Verbrecher, soweit sich diese ih re r Festnahme 
entziehen wollten.

*) F ü r besondere M otive  Vorbehalten.

Für die M otive und Ursachen des Mordes is t auch die Z e it  de r T a t 
von wesentlicher Bedeutung. Es t r it t  daher die Frage auf: In  welchem 
Monat wurde der Mord verübt? Welche Monate sind im  einzelnen be
sonders belastet und aus welchen Gründen is t das der Fall? Ebenso is t 
es m it den Wochentagen, ja  sogar m it den Tagesstunden.

Infolgedessen sind eingehende Forschungen in  dieser R ichtung an
zustellen :

Die Angaben über die K a le n d e rm o n a te  verm itte ln  ein B ild  von 
dem jahreszeitlichen Verlauf der Mordkurve, die verm utlich in  den 
einzelnen Ländern63 64) je  nach ihrer geographischen Lage n icht unbedeut
same Unterschiede aufweisen w ird.

In  der stärkeren oder schwächeren Belastung der einzelnen Tage 
kom m t der W ochenrhythmus der M ordkrim ina litä t zum Ausdruck.

Was schließlich die Verteilung der Morde auf die T a ge ss tu nd e n  
anbelangt, so w ird  aus den E rm ittlungen hierüber zur gegebenen Zeit 
hervorgehen, welche Tageszeit die stärkste Mordfrequenz aufweist, und 
ob diese in  allen Ländern die gleiche ist.

Man w ird  im  speziellen hierbei zu unterscheiden haben, wie viele Morde 
bei Tage, und wie viele in  der Dunkelheit und in  der Nachtzeit begangen sind.

Zu den letzteren sind alle diejenigen Morde zu zählen61), die in
Ländern unserer Breitengrade

in  den Monaten in  der Ze it von
November, Dezember, Januar, Februar . . . . .  17— 7 U h r
September, Oktober, März, A p r i l .......................... .... 19— 6 „
Mai, Juni, Ju li, A u g u s t ................................................  21— 4 „

begangen sind.
6a) Vgl. E. Roesner, A r tik e l „Jahresze iten“ . H andw örterbuch der K r i 

m inologie, B e rlin  1932, I .  Band.
64) In  Anlehnung an die Gliederung von K . Raumer in  seiner Monographie 

„R äuber und R aubs itua tionen". K rim ina lis tische Abhandlungen, Leipzig 1937, 
H e ft X X V I I I ,  S. 89.
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Krim inalpsychologisch interessant wäre es, einem Wunsch von 
Hacker65) stattgebend, in  diesem Zusammenhang zu wissen, welche 
M otive bei den in  den jeweiligen W intermonaten verübten Morden 
(vielleicht größere w irtschaftliche Not) und welche bei den in  den 
Sommermonaten verübten (E ifersucht, geschlechtliche Begierde?) w irk 
sam waren. Durch die Kom bination der Angaben über die Zeit der Tat 
m it denen über ihre M otive läß t sich diese Frage ohne Mühe beant
worten.

b) D as O pfe r. Die d ritte  und letzte Aufgabe der internationalen 
m ordstatistischen Enquête hat sich den Mordopfern im  allgemeinen wie 
ihren w ichtigsten persönlichen und sozialen Verhältnissen im  besondern 
zu widmen, da m it Ausnahme der einschlägigen deutschen U nter
suchungen die zahlenmäßige Beobachtung dieses Teilgebietes des Mord
problems tro tz  seiner wesentlichen krim inalpolitischen Bedeutung vo r 
allem von der amtlichen K rim ina ls ta tis tik  bisher fast gänzlich ignoriert 
worden is t. Das is t um so weniger verständlich, zumal die zur Zeit einzige 
in  Betracht kommende Erkenntnisquelle, die „Todesursachenstatistik“ , 
unter der Position „Gewaltsame Sterbefälle“  lediglich die Gesamtzahl 
der durch vorsätzliche Verbrechen w ider das Leben getöteten Personen66) 
ausweist, also n icht im  juristischen Sinne unterscheidet, ob es sich um

65) Vgl. die Besprechung „F ü n fz ig  Jahre R e ichskrim ina ls ta tis tik “ . Diese 
Mschr., 25. Jg. 1934. S. 522.

66) Zu den Fällen von M ord und Totschlag werden methodisch von der 
Todesursachenstatistik alle Fälle  gerechnet, in  denen Personen rechtsw idrig  
und vorsätzlich  körperlich  derart geschädigt werden, daß diese Schädigung 
den V erlus t des Lebens nach sich zieht, gleichviel, ob die Tötung beabsichtigt 
w ar oder n ich t. Gezählt werden danach alle Fälle  von rechtsw idriger vorsätz
licher Tötung (Mord und Totschlag in  engerem Sinne), aber auch von vorsätz
licher K örperverle tzung m it töd lichem  Ausgang, ferner alle Fälle  von aufge
fundenen, zumeist unbekannten Kindesleichen, selbst wenn die Tötung, wie 
das vie lfach der F a ll is t, n ich t mehr e inwandfrei nachgewiesen worden ist. 
Denn unzw eifelhaft hande lt es sich h ier in  der großen Mehrzahl der Fälle  um  
einen gewaltsamen Tod Lebendgeborener; die wenigen Fälle, in  denen v ie lle ich t 
un te r der Geburt oder ku rz  nachher eines na türlichen Todes gestorbene K in d e r 
h ier m itgezäh lt werden, b ilden nu r einen schwachen Ausgleich gegen w e it 
zahlreichere Fälle, die der statistischen Erfassung entgehen, w e il sie durch 
Vergraben, Verbrennen oder Vern ich tung auf mannigfache andere A r t  der 
Entdeckung entzogen worden sind. N ich t m itgezählt werden dagegen fa h r
lässige Tötungen sowie Tötungen in  N otw ehr, da bei ersteren der Vorsatz, 
bei le tzteren die R echtsw idrigke it feh lt. Ebenso werden auch Tötungen m it 
fre iw illige r Zustim m ung des Getöteten n ich t h ierin , sondern zu Selbstmord 
gezählt, wenn es sich nach den Tatum ständen erwiesenermaßen um  gemein
samen Selbstmord handelt. Im  übrigen befaßt sich die Todesursachenstatistik 
—  ih re r Aufgabe gemäß —  fast ausschließlich m it der Person des Getöteten 
und berücksichtig t bei der T a t nu r die A r t  und Weise der A usführung ; die übrigen 
Begleitumstände, sowie die Person des Täters sind höchstens noch insofern von 
Bedeutung, als es zur Abgrenzung von den anderen gewaltsamen Todesursachen, 
Selbstmord und töd lichen Unfä llen, erforderlich ist. (Vgl. Medizinalstatistische 
Nachrichten. Herausgegeben vom  Preußischen Statistischen Landesamt, Berlin , 
16. Jg. 1929, 3. H e ft, S. 223.)

6*
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Opfer eines Mordes, Totschlages oder einer Körperverletzung m it töd
lichem Ausgang handelt.

Die Strafakten sind deshalb zum mindesten nach dem G esch le ch t, 
dem A lte r  und dem F a m ilie n s ta n d  der Opfer zu durchforschen. Der 
statistischen Zusammenstellung dieser Zählungsergebnisse is t zweck
mäßigerweise die gleiche Gliederung zugrunde zu legen, wie es bei den 
entsprechenden Individualangaben der Täter geschieht, um beide E r
hebungsmassen in  eine wechselseitige Beziehung setzen zu können.

W ie bei den Mördern is t auch bei den Aktenauszügen über den 
E in z e lb e ru f  der Opfer besondere Sorgfalt zu verwenden, denn es 
w ird  sich dabei, wie bei der deutschen M ordstatistik, sicherlich heraus- 
stellen, daß auch in  anderen Ländern bestimmte Berufe besonders 
„m ordgefährdet“  sind.

M it den Feststellungen über die in  ihren Ergebnissen fü r die K rim i
nalpsychologie besonders beachtlichen B ez iehungen  zw ischen  den 
O p fe rn  u n d  den T ä te rn  is t die Aktendurchsicht fü r die Stoffge- 
winnung zur internationalen M ordstatistik zu beenden. Ih r Erkenntnis
wert w ird  noch erhöht durch folgende Unterscheidung: a) Verwandte und 
Angehörige, die wiederum nach dem Grade der Verwandtschaft auf- 
zugliedem sind, b) B raut (Bräutigam ) oder Geliebte (Geliebter), c) andere 
Personen, davon näher bekannt, entfernter bekannt und unbekannt.

I I I .  Vorschläge zur Technik der internationalen M ordstatistik.
Nachdem im  vorstehenden Abschnitt das Forschungsgebiet und 

das Forschungsziel der internationalen M ordstatistik programmatisch 
umrissen worden is t, ergeben sich nunmehr in  te c h n is c h e r B ez ieh u ng  
die Fragen: W ie  und d u rc h  wen haben die E rh e b u n g e n  zu geschehen 
und weiter, d u rc h  wen und in  w e lc h e r W eise sind die e rhobenen  
D a te n  am besten zu ve rw e rte n?

Die hierbei anzuwendenden Grundsätze sind m. E. folgende:
Das richtige Verfahren vom Standpunkt der statistischen Technik 

lieg t in  der Verselbständigung der in  den Strafakten enthaltenen und 
fü r die S ta tis tik  benötigten Tatsachen durch Herstellung b esonde re r 
E rh e b u n g s fo rm u la re  (Individualzählpapiere), deren In h a l t  von allen 
an der M ordstatistik sich beteiligenden Ländern zur Erreichung des 
Zieles selbstverständlich v ö l l ig  g le ic h m ä ß ig  zu gestalten ist. (Das vom 
„Com m ittee on U niform  Crime Records, In ternationa l Association of 
Chief of Police“  [New Y ork] 1929 herausgegebene Polizeihandbuch 
„U n ifo rm  Crime Report“  enthält auf S. 85 das Form ularm uster eines 
„H om icide Report“ ).

Die Sammlung und Sichtung des Stoffes durch die Aktenaus
beutung hat möglichst konzentriert zu erfolgen und durch diejenige 
Person zu geschehen, welche die größte Gewähr fü r die R ich tigke it der 
Auszüge g ib t, dam it n icht auf unrichtigem  und ungenauem U rm aterial 
eine unnütze Bearbeitung vorgenommen und vor allen Dingen keine
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falsche Schlußfolgerung gezogen w ird 67). Die Ausfüllung der Zählbogen 
macht die verhältnism äßig geringste Mühe, wenn sie durch den jeweiligen 
Bearbeiter der allgemeinen K rim ina ls ta tis tik , also eine Person erfolgt, 
welche ohnehin schon von den in  Frage stehenden Tatsachen umfassende 
juristische wie statistische Sachkenntnisse besitzt.

Die Bearbeitung desUrm aterials hat in  den einzelnen Arbeitsgängen 
bis zur Fertigstellung des Endergebnisses ausschließlich im  sogenannten 
„m anuellen“  Verfahren zu erfolgen. H ierbei sind die Erhebungsformulare 
zunächst m it besonderen Symbolen wie Buchstaben, Kennziffern oder 
Schlüsselzahlen m itte ls verschiedenfarbiger Auszeichnungen zu ver
sehen. Dem fo lg t als zweiter Arbeitsgang das „Legeverfahren“ , bei dem 
die Formulare nach Erhebungseinheiten und deren mannigfachen Merk
malen so rtie rt werden, um dadurch das fü r die zu erstellenden s ta tis ti
schen Tabellen notwendige Zahlenm aterial bereitzustellen. Diese sind 
im  einzelnen durch internationale Vereinbarungen nach einem Muster
schema festzulegen, das jedoch im  H inb lick auf den speziellen Charakter 
der M ordstatistik wesentlich vielseitiger gestaltet sein muß, als der von 
Schäfer (a. a. O. S. 205) in  seinen R ichtlin ien fü r die Aufstellung der 
allgemeinen K rim ina ls ta tis tik  in  den einzelnen Ländern zur Verwendung 
empfohlene „Schéma-Type des cadres statistiques“ .

D am it die verschiedenen Zweige der krim inologischen Wissenschaft 
in  der Lage sind, die fü r ihre Zwecke erforderliche Auswahl vorzu
nehmen, hat die tabellarische Verarbeitung des Zahlenmaterials möglichst 
speziell zu geschehen. Da weiterhin bei jeder nur einigermaßen ausge
stalteten allgemeinen K rim ina ls ta tis tik  auf ein gewisses M inim um  von 
Kom binationen W ert zu legen is t, sind bei dieser Sonderstatistik zahlreiche 
Kombinierungen mehrerer Erhebungsgegenstände besonders angebracht.

Vorbehaltlich endgültiger Festlegung derselben kommen zum m in
desten folgende Kom binationen in  Frage:

a) beim Täte r:
1. Geschlecht, A lte r und Fam ilienstand,
2. Fam ilienstand und Fam ilien  Verhältnisse,
3. E inzelberufe und Tötungsarten,
4. Geschlecht und A lte r der Vorbestraften;

b) bei der T a t:
1. Geschlecht der Tä te r und Tötungsarten,
2. Geschlecht der Tä te r und M ordm otive,
3. M ordm otive  und Jahreszeit,
4. Wochentage und Tagesstunden;

c) bei den Opfern:
1. Geschlecht, A lte r und Fam ilienstand,
2. B eru f und Tatm otive ,
3. Geschlecht und Beziehungen zum Täter.

67) Vgl. P. F . Aschrott, „E rhebung  und Verw ertung statistischer Daten 
auf dem Gebiete der Strafrechtspflege m it besonderer Berücksichtigung auf 
D eutschland“ . Z e itsch rift fü r  die gesamte Strafrechtswissenschaft, B e rlin  1885,
5. Bd. S. 352; ferner: A. von Oettingen, „Ü b e r die methodische Erhebung 
und Beurte ilung krim ina ls ta tis tischer D a ten ". Ebenda 1881, 1. Bd. S. 4 i4 f f .
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Die vorstehend geschilderte Bearbeitung des Erhebungsmaterials 
füh rt zunächst jedoch nur zu a b s o lu te n  W erten. Zum tieferen E in 
dringen in  die V ielseitigkeit des Mordproblems is t es daher notwendig, 
das fü r internationale Vergleichszwecke ungeeignete Gefüge von abso
luten Zahlen in  einfache, le icht vergleichbare Zahlenausdrücke umzu
wandeln. Es kom m t h ierfür in  Betracht die Berechnung von „G liede
rungszahlen" und „Beziehungszahlen“ .

An G lie d e ru n g s z a h le n , welche die Größe einer Teilmasse im  
Verhältnis zur begrifflich  übergeordneten Gesamtmasse — in  der Regel 
in  Prozenten —  angeben, w ird  man zu berechnen haben, w ieviel Prozent 
der Mörder männlich, weiblich, vorbestraft, jugendlich, erblich belastet 
usw. sind.

U nter B e z ie h u n g sza h le n  sind im  vorliegenden Falle die „K rim i- 
na litä tsz iffe rn" und die „K rim inalitätsbelastungsziffern“  zu verstehen.

Da die durch die m ordstatistischen Untersuchungen erm itte lten 
Ergebnisse, insbesondere die Gesamtzahl der wegen Mordes rechts
krä ftig  V erurte ilten in  ihrer absoluten Höhe noch kein ausreichendes 
B ild  über die Frequenz des Mordes geben, läßt sich ein zuverlässiger 
und brauchbarer Gradmesser fü r den tatsächlichen Umfang der Mord
k rim in a litä t durch die Berechnung der „K rim in a litä tsz iffe rn “  finden, 
indem man die fü r die betreffende — in  allen Ländern zeitlich gleich 
lange — Beobachtungsperiode erm itte lte  Tätermasse zu einer bestimmten 
Anzahl (100000 oder 1 M illion  der Bevölkerung) in  Beziehung setzt. Die 
gebräuchlichste K rim ina litä tsz iffe r s te llt der Vergleich der Mörder zu 
den Krim inalfähigen, d. h. das Verhältnis der Verurte ilten zur jeweiligen 
strafmündigen Bevölkerung dar. Wo es aber an den Unterlagen fü r die 
zutreffende Berechnung der stra f mündigen Bevölkerung feh lt, b ietet die 
Inbeziehungsetzung der Mördermasse zur Gesamtbevölkerung einen zwar 
n icht vollwertigen, aber im m er doch beachtenswerten Ersatz. H at doch 
beispielsweise auch in  der Bevölkerungsstatistik die allgemeine „G e
burtenziffer“  neben der „F ruch tbarke itsziffe r“  ihre Bedeutung.

Diese „K rim in a litä tsz iffe rn “  (v. M a yr: „V erfehligkeitsziffern“ ), in  
französischer Terminologie „Taux de la  crim ina lité “  oder „C h iffre  des 
crim inelles“ , in  englischer „Rates of convictions“  oder „R a tio  per 
100 000“ 6 8) beleuchten allerdings die M ordkrim ina litä t nur von der 
subjektiven Seite, indem sie aufzeigen, wie stark die jeweilige krim ina l
fähige Bevölkerung m it Mördern durchsetzt is t. Aber n icht nur die E r
kenntnis der subjektiven M ordwahrscheinlichkeit bedarf der statistischen 
K lärung, sondern auch das Gegenteil, d. h. die W ahrscheinlichkeit, von 
einem Morde betroffen zu werden. Das Maß dieser objektiven Belastung 
und Bedrohung w ird  aber n icht durch die Inbeziehungsetzung der 
Personenzahl der Täter, sondern der absoluten Zahl der Handlungen 
(Taten) zur G esam tbevölkerung („K rim inalitätsbelastungsziffer“ ) am *

6S) Vgl. E, Hacker, „Les  méthodes de la  s ta tis tique comparée de la  c r i
m ina lité “ . Journa l de la  Société Hongroise de S tatistique, Budapest 1938, 
N r. 1, S. 3.
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besten ausgedrückt, „denn 3 Morde von e inem  Täter oder von drei ver
schiedenen Tätern verübt“ , schreibt hierzu v. M a y r69), „s ind  gleich
wertige Elemente der gesamten durch die S ta tis tik  erfaßten Symptome 
der Mordgefahr der Bevölkerung“ .

Da es aber n icht jedermanns Sache ist, Tabellen zu lesen und die 
Zahlensprache zu verstehen, müssen den Zahlennachweisungen not
wendigerweise Erläuterungen ihres Inha lts beigegeben werden, weil 
andernfalls durch die ausschließliche Tabellenpublikation der Nutzen 
dieser internationalen mordstatistischen Erhebung nur auf das kleine 
Gremium derjenigen beschränkt w ird, die auf Grund ihrer fachlichen 
Q ualitäten allein in  der Lage sind, das umfangreiche Zahlenmaterial 
in  konkrete Tatsachen zu übersetzen. Eine derartige Beifügung von 
erläuternden Bemerkungen erweist sich im  Sinne des bekannten nieder
ländischen K rim ina lsta tistikers de Roos70) um so notwendiger, da die 
nackten Zahlen — nach einem bildlichen Vergleich von Tarde m it der 
E igenart der hebräischen Schriftsprache —  nur die Konsonanten der 
internationalen krim inalstatistischen A rbe it darstellen und diese erst 
durch deskriptive Begründungen zu sinngemäßen und verständlichen 
W ortgebilden ausgefüllt werden müssen.

Der W ert solcher textlichen In terpre ta tion  gewinnt noch an Be
deutung durch die Einfügung einer Reihe graphischer Darstellungen. 
Als Beispiel h ie rfü r sei außer den bereits in  Vorschlag gebrachten mord
geographischen Kartogrammen u. a. ein Schaubild empfohlen, in  dem die 
Alterspyram iden der Mörder wie der Opfer vergleichsweise dargestellt sind.

Schließlich w ird  noch das Verständnis und die richtige Beurteilung 
der vielseitigen statistischen Nachweisungen dieser Sonderuntersuchung 
durch die Beigabe einer „E inzeldarstellung der M ordfälle“  wesentlich 
gefördert, die in  synoptischer und kasuistischer Form  Angaben über die 
w ichtigsten persönlichen Eigenschaften des Täters wie der Opfer sowie 
eine kurze Beschreibung der Tatausführung zu enthalten hat.

Es is t hierbei zu erwägen, ob in  diese Kasuistik neben dem Tag der 
M ordtat n icht auch Daten über die Festnahme des Täters, die Rechtskraft 
des U rte ils sowie dessen Vollstreckung oder Umwandlung im  Gnadenwege 
aufzunehmen sind. Angaben, denen bezüglich der Zeitin tervalle  zweifel
los ein krim inalpo litisch bedeutsamer Erkenntniswert beizumessen ist.

Diese Einzeldarstellung lie fe rt außerdem auch Unterlagen über das 
krim inalpsychologisch interessante, aber praktisch recht schwierig zu 
lösende Problem einer M ö rd e r ty p o lo g ie , m it der sich schon eine 
Reihe von Forschern wie K raus71), Gast™), Wulffen73), Exner74) u. a. 
eingehend befaßt haben.

•») S. o. Anm erkung 19 a. a. O. S. 600.
70) Vgl. „Consonnes et voyelles. Com m unication sur la  s ta tis tique c rim i

nelle“ . B u lle tin  de l ’ In s t itu t  In te rn a tio n a l de S tatistique, Cairo 1928, Tome 
X X I I I ,  2, S. 762.

71) a. a. O. S. 305. 72) a. a. O. S. 34.
73) a. a. O. S. 391. 74) a. a. O. S. 3.
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M it dieser Bereitstellung des zugerichteten, rechnerisch, textlich , 
graphisch und kasuistisch weiter erläuterten Zahlenmaterials schließt 
die nationale, amtliche Bearbeitung der mordstatistischen Sonder-Enquete 
als solche ab.

Unbeschadet einer Veröffentlichung in  den nationalen K rim ina l
statistiken is t das gesamte einzelstaatliche M aterial einer internationalen 
wissenschaftlichen In s titu tio n , am besten der eingangs erwähnten 
„Commission m ixte pour l ’etude comparative des statistiques crim inelles 
dans les divers pays“  zur zentralen Verarbeitung zuzuleiten. Die Be
nutzungsmöglichkeit der internationalen M ordstatistik würde wesent
lich  erleichtert werden, wenn sie in  deutscher, französischer und eng
lischer Sprache gefaßt und pub liz iert würde.

IV . Schlußbemerkung.
M it dem vorliegenden Beitrag glaube ich das Aufgabengebiet einer 

internationalen M ordstatistik nebst den zu ih re r praktischen Bearbeitung 
notwendigen methodischen und technischen R ichtlin ien in  umfassender 
Weise dargelegt zu haben. Es hat sich hierbei im  speziellen gezeigt, daß 
ih rer praktischen Durchführung im  Gegensatz zu der Lösung anderer 
internationaler krim inalstatistischer Probleme Schwierigkeiten n icht ent
gegenstehen. Abgesehen von der eingangs in  Vorschlag gebrachten 
internationalen Zusammenarbeit zur wissenschaftlichen Erforschung der 
Morde auf biologisch-psychologisch-soziologischer Grundlage m itte ls der 
S ta tis tik  wäre ihre baldige Inangriffnahm e unter weitestgehender Be
teiligung aller Kulturstaaten der W elt in  krim inalpolitischer H insicht 
allein schon deshalb wünschenswert, weil ausweislich der Todesursachen
sta tis tik , die regelmäßig im  internationalen T e il des „S tatistischen Jahr
buchs fü r das Deutsche Reich“  veröffentlicht w ird, in  le tzte r Zeit jäh rlich  
in  rund 30 europäischen und außereuropäischen Staaten 15000 bis 20000 
Menschenleben75 76) einem Mord oder Totschlag zum Opfer fallen und 
weiterhin nach einer kürzlichen M itte ilung von I .  Edgar Hoover™), dem 
D irekto r des „Federal Bureau of Investigation“  beim amerikanischen 
Justizdepartement und Leite r der bekannten „G -M änner“  im  Gesamt
gebiet von USA. jede 39. M inute ein Tötungsverbrechen begangen w ird !

75) Vgl. E. Roesner, „D ie  M ord- und Totschlagopfer im  europäischen und 
außereuropäischen Ausland“ . Diese Mschr., 28. Jg. 1937, S. 45.

76) A u f dem „N a tio n a l Commanders Banquet, Tw entie th  A nnua l N a tiona l 
Convention o f the  Am erican Legion“  in  Los Angeles (Kal.) am 19. September 
1938 machte Hoover folgende, h ier besonders interessierende Ausführungen: 
„E v e ry  22 seconds, a serious crime is com m itted in  th is  supposedly c iv ilized  land. 
E ve ry  tim e  we see a sunset, we m ust correlate th is  w ith  the fac t th a t between 
the  tim e  the  sun rises upon our d a ily  life  and the  tim e  i t  sets in  the evening, 
37 persons, men and women, w il l  have been murdered. There is a death b y  c r i
m ina l violence in  the  U n ited  States every 39 m inutes . . . .“ .
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Fälle .
Ein Fall von Entwicklungsstörungen und Hang zu krimineller Betäti

gung als Folge eines Unfalles. Von Regierungsmedizinalrat Dr. Alfred 
Schreck in Hamburg .

Daß Verletzungen des Kopfes geistige Störungen von mehr oder minder 
langer Dauer und verschiedener Intensität hervorrufen und auch moralische 
Defekte verursachen können, ist bekannt.

Der nachstehend berichtete Fall ist aber interessant und außergewöhnlich 
durch den Lebensablauf vor und nach dem Unfall, die starke kriminelle 
Entwicklung und den relativ günstigen Ausgang nach über 20 Jahren.

Pr. wurde 1899 in  einem oberschlesischen O rte geboren. D ie Verhältnisse bei 
der Geburt waren, soweit es sich e rm itte ln  ließ, norm al. A u ffä llig ke iten  und E rb 
krankhe iten  in  der Fam ilie  waren n ich t festzustellen. Der G roßvater m ü tte r
licherseits is t zwar in  einer Irrenansta lt gestorben, jedoch w ar die Geistesstörung 
die Folge einer Schädelverletzung.

Pr. ha tte  4 Brüder, w ovon einer an Tuberkulose gestorben ist, 2 leben noch, 
sind gesund, unau ffä llig  und n ich t bestraft. D er v ie rte  B ruder h a t Selbstmord 
begangen, worüber noch w eiter unten berich te t w ird . D ie Ehe der E lte rn  w ar n ich t 
besonders g lücklich . D er V ater w ar ein gu tm ütige r Mensch, h a t sich jedoch bereits 
vo r dem Kriege recht a k tiv  po litisch  be tä tig t. E r is t m it seinem Zweitältesten 
Sohne wegen po litischer S tra fta ten  (Näheres w ar n ich t zu erm itte ln ) zu einer 
Zuchthausstrafe v e ru r te ilt worden. W ährend Verbüßung dieser Strafe beging der 
Sohn Selbstmord.

Wegen dieser politischen D ifferenzen, zu denen noch religiöse kamen (M utte r 
w ar eine sehr from m e Frau), is t die Ehe geschieden. Der V ate r h a t sich erneut 
verhe ira tet. P r. h a t in  der Folgezeit zu beiden E lte rn te ilen  gehalten.

Über die ersten Lebensjahre is t n ichts Besonderes zu berichten. Pr. en t
w icke lte  sich norm al, zeigte keinerle i A u ffä lligke iten  und kam  m it 6 Jahren in  
die Schule. H ie r le rn te  er g u t und w ar ein einwandfreier Schüler.

M it 8 Jahren e r l it t  er einen U n fa ll, der seinem Leben eine völlige W endung 
gab. P r. stürzte  aus dem ersten Stockwerk eines Hauses und fie l m it dem H in te r
kop f au f einen Stein an der Tore in fahrt. E r e r l it t  einen Schädelbruch, eine Ge
h irnerschütterung und konnte auf dem linken O hr schlecht hören. Auch t r a t  eine 
Gehirnhautentzündung auf. E r  lag lange Zeit k rank.

Nach der Genesung w ar sein Wesen verändert, was neben den E lte rn  ins
besondere der Lehrer feststellen konnte. Dieser schildert, daß er zu häufigen 
A ngriffen  auf seine M itschüler neigte. E r schlug diese m it einem Rechen, bedrohte 
seinen B ruder m it einem Messer, hetzte den H und auf seine Kameraden und 
zerstörte ihnen die Eisbahn. Auch soll er ein Mädchen hingeworfen und dabei ver
sucht haben, un te r die Röcke zu fassen. D ie Schulleistungen waren, im  Gegensatz 
zu vorher, schlecht.

Pr. wurde zunächst in  Fürsorgeerziehung untergebracht, entw ich aber aus 
der A n s ta lt und kam  dann in  die H e il- und P flegeanstalt in  B. H ie r lag er v ie l im  
B e tt, eignete sich Gegenstände an, die ihm  gar keinen N utzen brachten, zerriß bös
w illig  Sachen, ha tte  keine Wünsche und keine Lus t, sich zu beschäftigen, machte 
sich keine Sorgen über seine Z ukun ft, w o llte  zum Z irkus gehen; auch versuchte er 
andere zu schlagen. Sein Wissen w ar damals gering. E r  wurde als schwachsinnig 
und moralisch tiefstehend bezeichnet. Das Gutachten der H e il- und P flegeanstalt 
in  B. ging dahin, daß er fü r  die Fürsorgeerziehung n ich t in  Frage käme, sondern 
n u r fü r  ein H e im  fü r  Schwachsinnige geeignet sei.

Von der Irrenans ta lt m achte er verschiedentlich Fluchtversuche, die aber 
fehlschlugen. Nach der Entlassung seines Vaters aus dem Zuchthause versuchte
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dieser ih n  aus der A n s ta lt freizubekommen, was ihm  auch gelang. P r. wurde zu 
einem B ruder der M u tte r gegeben, der ein G ut besaß. H ie r w ar sein Verhalten 
n ich t wesentlich verändert. E r  ha tte  aber mehr F re ihe it, ging auch gelegentlich 
w ildern  und w ar v ie l im  Freien, da er fü r  die N a tu r und fü r  die Jagd v ie l In te r 
esse hatte . E r  besuchte h ier noch ein Jahr die Volksschule und le rn te  h ier wenig
stens noch die notwendigsten Kenntnisse.

Im  Jahre T914 sollte er einen B e ru f ergreifen. Interesse ha tte  er fü r  Jagd 
und dergl. E r  kam  jedoch auf W unsch seiner Tante zu einem Friseur in  die Lehre, 
wo er nach 4 Wochen die Lehrstelle aufgab. E r wurde auf seinen W unsch Fleischer 
und h a t diesen B eru f w ohl m it einiger Neigung ausgeübt. W ährend dieser 
Lehrze it besuchte er die Fortb ildungsschule; das Lernen fie l ihm  nach seinen 
Angaben damals recht schwer.

Im  Jahre 1915 wurde er zum erstenmal wegen D iebstahls in  3 Fällen und 
Sachbeschädigung zu 3 Wochen und 1 Tag Gefängnis ve ru rte ilt, späterh in noch
mals wegen Diebstahls zu 4 Wochen Gefängnis, ku rz  darauf wegen einfachen 
Diebstahls zu 2 Wochen Gefängnis und im  H erbst 1915 erneut wegen Diebstahls 
und Jagdvergehens zu 8 Tagen Gefängnis. Nähere Umstände über die S tra fta ten  
an H and von A k ten  waren n ich t zu erfahren. D ie zweite und d r itte  Strafe sind 
ihm  erlassen worden.

Sein Geisteszustand w ar auch in  dieser Ze it n ich t no rm a l: er tö te te  die 
Kutschpferde seines Meisters und drehte säm tliche Gashähne im  Hause auf, 
w orauf er in  die P rov inz ia lirrenansta lt in  O. kam. Krankenpapiere dieser A nsta lt, 
die je tz t im  abgetretenen Gebiet liegt, waren n ich t zu erhalten.

Nach 3 M onaten A nsta ltsau fen tha lt wurde er w ieder entlassen, kam  erneut 
zu seinen Verwandten und von d o rt w ieder in  die a lte  Lehrstelle. E r wurde noch
mals wegen D iebstahls und Ü bertre tung  zu 3 M onaten Gefängnis und 1 Tag H a ft 
ve ru rte ilt. E r ha t diese Strafe jedoch n ich t verbüßt, sie wurde ihm  später erlassen.

Pr. w ar 1917 in  einem A lte r, in  dem er hä tte  zum Kriegsdienst eingezogen 
werden können. Da er sich aber in  einer Irrenans ta lt befand, kam  er n ich t zum 
Heer. Im  Sommer 1917 machte P r. seine Gesellenprüfung als Fleischer und 
meldete sich kurze Ze it danach fre iw illig  zum M ilitä r . Pr. wurde zur F e ldartille rie  
genommen. W ährend der Ausbildungszeit stach er sich Sicherheitsnadeln in  den 
Körper, um  sich dam it groß zu tu n , daß ihm  der Schmerz n ichts ausmache. 
Seine Kameraden hie lten ih n  fü r  n ich t zurechnungsfähig, meldeten den Vorgang 
und Pr. kam  auf die Irrenab te ilung  eines Reservelazaretts. H ie r wurde er längere 
Z e it beobachtet und dann aus dem M ilitä rd ie n s t als unbrauchbar entlassen. In  
der Krankengeschichte des Lazaretts wurde als Entlassungsbefund angegeben: 
In te lle k tu e lle r und moralischer Schwachsinn m it hysterischen Zügen als Folge 
eines in  der Jugend erlittenen Schädelbruchs. D ie  Aufzeichnungen über die 
damals vorgenommene In te lligenzp rü fung  ergeben, daß das Wissen und die 
geistigen Fähigkeiten n u r sehr gering waren.

Nach der Entlassung vom  M ilitä r  arbeitete Pr. als Schlächter in  einer K o n 
servenfabrik, wurde nach Kriegsende aber arbeitslos. Gelegentlich ha tte  er 
Aushilfsstellen.

1919 s tah l Pr. Pferde und w ar deswegen in  Untersuchungshaft. E in  gerichts
ärztliches Gutachten aus dieser Ze it g ib t an, daß Pr. ein ruh iger Mensch m it nu r 
sehr mäßigen Schulkenntnissen und geringer U rte ils fäh igke it sei, der den E in 
d ruck eines k ind lichen und unreifen Menschen mache. E r sei ein geistig m inder
wertiger, schwachsinniger Mann m it hysterischer Veranlagung. D ie  Voraussetzun
gen des § 51 S tG B, lägen aber n ich t vor. V o r der G erichtsverhandlung wurde Pr. 
auf fre ien Fuß gesetzt. E r  entzog sich sofort dem S trafverfahren und fu h r un te r 
falschem Namen als Schiffskoch auf einem englischen Handelsdampfer, wech
selte dann das Schiff und fu h r nach N ordam erika, wo ein Onkel wohnte. Da er 
ohne Papiere n ich t an Land  kam, beschädigte er sich selbst und wurde darauf in  
das Seemannskrankenhaus an Land gebracht und ha tte  som it seine Absich t er
re ich t. In  A m erika  w ar er als Fleischer tä tig , ohne die englische Sprache zu erlernen.
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Im  A p r il 1920 kam  er zurück nach Deutschland, wo er wegen seiner 1919 be
gangenen S tra fta t ve rha fte t und zu zwei Jahren Gefängnis v e ru r te ilt wurde. 
Diese verbüßte er nu r zum Teil, denn er entw ich im  O ktober 1921 aus der S tra f
h a ft. Danach beging er erneut S tra fta ten , wurde 1922 ve rha fte t und erneut zu 
2 Jahren Gefängnis ve ru rte ilt. Zwei Wochen später brach er aus dem Gerichts
gefängnis in  St. aus und arbeitete un te r falschem Namen in  seinem Beruf. In  
dieser Ze it e r l it t  er durch einen U n fa ll m it dem Hackmesser eine Verletzung am 
rechten Unterschenkel, die zu einer E ite rung  fü h rte  und fast die A m pu ta tion  
des rechten Beines nach sich gezogen hätte . Pr. wurde im  städtischen K ranken
hause in  St. behandelt. A ls er glaubte, von der Polizei gesucht zu werden, ver
schwand er, ohne vö llig  geheilt zu sein, aus dem Krankenhause. E r ging dann in  
seine H e im a t nach Schlesien, wo er m it einem Freunde einen K ircheneinbruch 
unternahm , jedoch ve rha fte t wurde und in  das Untersuchungsgefängnis in  R. kam. 
H ie r brach eine M euterei aus, an der er sich n ich t be te ilig t haben w ill. Das Ge
r ic h t w ar anderer Meinung und ve ru rte ilte  Pr. wegen Teilnahm e an der M euterei 
zu 2 Jahren Zuchthaus. Wegen des K ircheneinbruchs e rh ie lt er 4 Jahre Zucht
haus, deren Verbüßung er sofort an tra t. Zur W ahrnehm ung eines Termines kam  
er erneut in  das Gerichtsgefängnis in  St.

H ie r erzwang Pr. sich durch eine Petroleum einspritzung in  das rechte Bein 
die Verlegung in  das städtische Krankenhaus in  St. E r  wurde operiert, e rg riff aber 
bald darauf die F luch t. Von der K rim ina lpo lize i gesucht, sprang er aus einer 
W ohnung auf die Straße und zog sich einen Knöchelbruch zu. D ie auftretende 
Schwellung glaubte er durch Schnitte, die er m it einem Messer vornahm , heilen 
zu können. E r wurde wieder ve rha fte t und dem städtischen Krankenhause in  St. 
zugeführt. H ie r e rh ie lt er einen Gipsverband, den er 3 Wochen später selbst en t
fernte, um  die F lu ch t zu ergreifen. K urze Ze it darauf wurde er erneut ve rha fte t 
und kam  in  das Gerichtsgefängnis St. H ie r brachte er sich m it einem Brotmesser 
eine große Verletzung an der rechten Leibseite bei, w orauf er erneut in  das 
städtische Krankenhaus in  St. verleg t wurde, da er operiert werden mußte.

Im  Krankenhause machte er die Bekanntschaft m it zwei anderen Gefan
genen. E inem  von diesen verha lf Pr. zur F luch t, wurde da fü r selbst nach der 
H e ilung von dem Entw ichenen herausgeholt.

D ie  beiden Entflohenen begingen nun in  Gemeinschaft m it einem D ritte n  
zahlreiche Diebstähle. Pr. b e s tr it t zwar die Teilnahme, wurde aber ve ru rte ilt. 
E r  kam  in  die S tra fansta lt N . und wurde 1926 in  die S tra fansta lt G. verlegt. U ber 
seinen A u fen tha lt in  G. liegen genaue Beobachtungsbefunde vor.

Pr. betrug sich n ich t hausordnungsgemäß. E r w ar an einer Schiebung be
te ilig t, verweigerte zeitweise die A rb e it und machte den Beamten Schwierig
keiten. In  seinem Wesen w ar er le ich t erregt, unausgeglichen, vo rlau t, w ider
spenstig, verbissen und argwöhnisch. E r machte m it seinen 27 Jahren den E in 
d ruck eines ungezogenen, naiven K indes. Auch die Gesichtszüge waren k ind lich  
und unre if, sie entsprachen keineswegs dem A lte r, wenngleich sonst die körper
liche E n tw ick lung  keine A u ffä lligke iten  zeigte.

Im  Laufe der nun folgenden dre i bis v ie r Jahre vollzog sich un te r den Augen 
seiner Beobachter ein W andel, der n ich t durch eine erzieherische Beeinflussung 
zu erklären is t: Das Betragen besserte sich auffallend, Verstöße gegen die Haus
ordnung kamen im m er seltener vo r und hörten ganz auf. P r. wurde einsichtig, 
erkannte das Gesellschaftswidrige seines Tuns und ve ru rte ilte  es. E r le rn te  sich 
beherrschen, arbeitete zur Zufriedenheit und übte sogar auf seine M itgefangenen 
einen guten E in fluß  aus.

Psychisch zeigte er keine A u ffä lligke iten  mehr. Vom  in te llek tue llen  Schwach
sinn, der seit dem U n fa ll in  der K inde r zeit w iederho lt festgestellt war, fand sich 
nach Abschluß der W and lung nichts mehr. D ie in  umfangreichem Maße vo r
genommene In te lligenzprü fung  ergab keine Ausfallserscheinungen. D ie In te lligenz 
w ar eine m ittle re .

Pr. w ar etwas em pfind lich  und le ich t reizbar, konnte sich aber beherrschen.
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Über seine Zukunftsp läne befragt, gab er an, daß er sich m it seinem Bruder, der 
einen H andel trieb , zusammentun wolle. A n  seiner Verlobten, die er als eine s it t 
lich  hochstehende, from m e Person schildert, die ihn  n ich t verlassen habe, g laubt 
er einen moralischen H a lt zu haben.

A uffa llend  w ar auch die m it der psychischen Veränderung einhergehende 
Änderung der äußeren Erscheinung: D ie unausgeglichenen, k ind lichen Gesichts
züge verloren sich, das Gesicht wurde m ännlich. W ie w e it sich sonst körperliche 
Änderungen zeigten, ließ sich n ich t exakt feststellen, da ein brauchbarer U n te r
suchungsbefund aus der ersten Z e it der Inha ftie rung  zum Vergleich n ich t 
vorlag.

A u f G rund der festgestellten W andlung wurde der Rest der Strafe aus
gesetzt und eine Bewährungsfrist gestellt. P r. ha t sich dann in  der F re ihe it ein
w andfre i geführt, bis es einmal zu einem Zusammenstoß m it der Polizei kam, was 
bei der zurückgebliebenen le ichten E rregbarke it im  Bereich der M ög lichke it lag. 
Näheres über diesen Zusammenstoß ließ sich n ich t e rm itte ln . D a die Bewährungs
fr is t noch n ich t um war, mußte Pr. seine Reststrafe verbüßen, die er ohne auf
zufallen h in te r sich brachte.

Es sind nunm ehr sieben Jahre vergangen und es is t in  der Zwischenzeit nichts 
bekannt geworden, was auf einen R ück fa ll in  den früheren Zustand schließen läßt.

Abschließend und zusammenfassend is t zu sagen: Es handelt sich hei dem 
vorstehend geschilderten F a ll um einen Menschen, der durch eine Schädel
verletzung in  der Schulzeit aus einer normalen Entw icklung herausgerissen 
und zu einem in te llektue ll und moralisch Schwachsinnigen m it starkem k rim i
nellen Hang wurde. Durch einen seinem Wesen und Ursachen nach n icht näher 
bekannten Prozeß geistiger und auch körperlicher Nachreife tra t nach zwei 
Jahrzehnten eine Wandlung zur Norm auf.
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Sprechsaal.
Die Straffälligkeit der Jugend in Hamburg 1937.

Von Oberfürsorger H ans K ruse  in Hamburg.

M it dem 1. 4. 1938 is t das Groß-Hamburg-Gesetz vom 26. 1. 1937 nun 
vo ll in  W irkung getreten. Die Stadt is t nach außen eine E inheit, verwaltungs
technisch nur geteilt in  Stadtgemeinde und Landbezirk. Die nachfolgende 
Zusammenstellung1) bezieht sich auf das frühere Gebiet der Hansestadt 
Hamburg und soll mehr eine abschließende Ergänzung sein zu dem bereits 
erschienenen Bericht über die S traffä lligke it der Jugend in  Hamburg in  den 
Jahren 1930 1936 (diese Monatsschrift 28. Jahrg. [1937] S. 497f f .).

Das Jahr 1937 brachte fü r Hamburg in der Jugendkrim inalität die bisher 
höchste Zahl m it 1068 Jugendlichen im  A lte r von 14— 18 Jahren, wobei 
allerdings die Jahre 1919— 1923 nicht berücksichtigt wurden. Den 1068 Straf
fälligen stehen in Hamburg 59600 an deliktfähigen Jugendlichen der gleichen 
Altersstufe gegenüber. Das ergibt eine K rim ina litä tsziffe r von 1,78 auf hundert 
Jugendliche (1925: 1,13; X932: 1,95; i 934; 1,34; i 936 : 1,63). Diese seit 1934 
wieder ansteigende Tendenz, die re la tiv  im m erhin 33% und absolut sogar *)

*) D ie Zahlen sind auch ve rö ffen tlich t im  Stat. Jahrbuch fü r  die Hanse
s tad t H am burg, Jahrg. 1937/38.
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90% ausmacht (und die sich übrigens 1938 fortgesetzt hat), dürfte in erster 
Linie wohl verfahrensmäßige Ursachen, z. B. schärferes Erfassen haben; aber 
auch eine veränderte Rechtsauffassung (§§ I 75> I 75a StGB.) brachte manchen 
Jungen vor den Jugendrichter. Das sind jedoch keine ausreichenden Erklä
rungen für die allgemein festzustellende Zunahme der Jugendkrim inalität2). 
Eine solche kann n u r gegeben werden, wenn die Einzelfälle der Jugend
krim inalität kriminalbiologisch untersucht werden, eine Arbeit, die in  Ham
burg für das Jahr 1937 bereits vom Jugendamt und der Universität gemein
sam in Angriff genommen ist. Ich hoffe bald in  der Lage zu sein, über die 
Ergebnisse dieser Untersuchung hier zu berichten und damit eine E r
klärung für die Entwicklung der Jugendkriminalität der letzten Jahre 
zu geben, die über die bisher nur möglichen spekulativen Mutmaßungen 
hinausgeht.

Im  einzelnen is t bedeutsam die wieder norm aler werdende Beteiligung 
der V ierzehnjährigen, die bis 1933 zwischen 10 und 13 v. H . lag, dann aber 
au f 28 v. H . anschwoll, sich 1936 auf 21,2 v. H . senkte und 1937 n u r  n o c h  
14,2 v. H . ausmacht. Ähnliche Tendenz weist auch die K u rve  der Fünfzehn
jährigen auf, die sich früher zwischen 18 und 20 v. H . bewegte, 1935 auf 37,1 v .H . 
stieg und 1937 a u f  25 v. H . f ä l l t .  Es scheint sich also eine günstigere S taffe
lung der Jahrgänge anzubahnen. Gerade die F rü h k r im in a litä t bedarf der sorg
samsten jugendrich terlichen und fürsorgerischen Betreuung; denn je  früher 
eine U nehrlichke it oder die Neigung zu uns ittlichen  Handlungen einsetzt, um 
so ernster die Prognose.

E ine Zunahme mußte bei den w e ib l ic h e n  S tra ffä lligen festgestellt werden: 
1933: 7.45 v. H .; 1936: 9,6 v. H .; 1937 : 12,26 v. H . Seit länger als zehn Jahren 
schw ankt der A n te il der Mädchen zwischen 7 und 14 v. H ., dabei muß darauf 
hingewiesen werden, daß die Höhe der K r im in a litä t in  den jüngeren Jahr
gängen von den H a u s a n g e s te ll te n  bestim m t w ird . Im  le tzten Jahr waren 
von den krim ine llen  Mädchen 62 v. H . Hausangestellte, während es in  Jahren 
niedriger M ädchenkrim ina litä t nu r etwa 50 v .H .  sind. Hausangestellte sind 
also besonders gefährdet, und, w ie m ir scheint, personenbedingt gefährdet: 
Es sind o ft Mädchen, die in te lle k tue ll oder haltungsm äßig n ich t einem gelernten 
B eru f zugeführt werden konnten. Das geistige N iveau lieg t m it wenigen Aus
nahmen un te r dem anderer Berufskategorien.

D er H undertsatz der V o r b e s t r a f t e n  stieg 1937 ein w eIlig auf 2;62 (*936: 
2^24 v. H . ; 1930: 13,3 v. H . !). D ie Zahl der schon einm al m it einer E rz ie h u n g s 
m a ß n a h m e  nach § 6 JGG. belegten Jugendlichen sank von 5,4 v. H . 1936 
au f 4,4 v. H . im  B erichts jahr, die der F ü rs o rg e z ö g lin g e  (z. Z t. der Tat) 
b lieb auf 4,7 v. H . (gegen 14,4 v. H . 193°!) stehen.

D ie  Zahl der z u g e re is te n ,  ortsfrem den Jugendlichen, die in  H am burg  
s tra ffä llig  wurden, h a t sich gegen das V o rja h r fast verdoppe lt: 1936: r >7 v - B . , 
*937: 3T v .H .  E in  großer T e il dieser Jungen verfie l überraschend schnell

2) Siehe auch Freister, Deutsche Justiz, 1938, S. 1626. D ie d o rt m it
geteilten Zahlen fü r  das Reich s in d :

1932: 21529 Verurte ilungen 
1934: 12294 
1936: 16855 
1937: 24519

D ie obendort m itge te ilte  Zahl der s tra f mündigen Jugendlichen im  Reich aber 
b e trug :

1934: 2931000 
1936: 4168000.
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der homosexuellen P ros titu tion . Mancher Junge w eilte  erst einen Tag, mancher 
nu r Stunden in  der S tad t und wußte schon die m ehr oder weniger anrüchigen 
T re ffpunk te  zu finden. E ine scharfe polizeiliche Überwachung und „D u rc h 
käm m ung“  dieser so verderblichen Ö rtlichke iten  is t daher im  Interesse der 
heranwachsenden Jugend geboten.

E ine überraschende Feststellung w ird  bei der P rüfung der F a m i l ie n 
v e r h ä l tn is s e  deutlich. Bis zum Jahre 1936 fie l das starke Abflauen der Jugend
lichen aus unvollständigen und n ich t in ta k te n  Fam ilien  auf. Abgesehen von 
den Unehelichen (6%) und den v a te r lo s e n  Waisen (6,83%), die beide etwas 
zurückgingen, b rin g t aber 1937 fü r  H am burg  eine auffä llige Steigerung der 
m u t te r lo s e n  Waisen von 3,5 v. H . auf 6,2 v. H ., der Jugendlichen, die aus 
g e s c h ie d e n e n  E h e u  stammen, von 6 v. H . auf 7,8 v. H . und derjenigen, 
deren E lte rn  getrennt leben, von 1,6 v. H . auf 2,9 v. H . In  der kü rz lich  ver
ö ffen tlich ten  Untersuchung über „Verbrechen und Verwaisung“  weist Kerscher3) 
auf die große Bedeutung der Verwaisung als U m w e ltfa k to r fü r  die k rim ine lle  
E n tw ick lung  h in ; sie s te llt fest, daß die Gesamtverwaisung im  B e v ö lk e r u n g s 
d u r c h s c h n i t t  rund  16 v. H . beträgt. D ie Verwaisungszahl fü r  die vaterlosen 
Waisen be läuft sich auf etwa 10 v. H „  die der m utterlosen K in d e r auf 5 v. H ., 
die Anzahl der Vollwaisen beträg t nu r etwa 1— 2 v. H . D ie K r im in e l le n  
weichen davon erheblich ab. Keyscher kom m t zu einer durchschnittlichen V e r
waisungszahl von 25— 30 v. H . Diesen hohen Satz erreichen die H am burger 
jugendlichen K rim ine llen  bei weitem  n ich t: Von den m ännlichen Jugendlichen 
sind 14 v. H ., von den weiblichen Jugendlichen 14,5 v. H . verwaist.

In  der zusammenfassenden D arste llung über die Jugendkrim ina litä t in  
H am burg  1930 bis 1936 wurde auf die Bedeutung der G e s c h w is te r re ih e  
aufm erksam gemacht. In  einer inzwischen erschienenen, sehr aufschlußreichen 
A rb e it is t S tu ry4) diesem Problem  nachgegangen. E r bestä tig t die E rfahrung, 
daß mehr als ein F ün fte l der jugendlichen Strafgefangenen e in z ig e  K inde r 
waren; 13 v. H . entstammen einer Zweikinder-Ehe. Auch Stury  muß die Fest
ste llung machen, die bei der vorliegenden Untersuchung au ffä llt, daß auch 
das letztgeborene K in d  in  besonderem Maße der Gefahr falscher E rziehung 
un te rlieg t: fast ein D r it te l sind sogenannte „Jü n g s te “ ! Diese Tatsachen sollten 
n ich t n u r bei der Bekäm pfung der Jugendkrim ina litä t und in  der Gefährdeten- 
fürsorge höchste Beachtung finden, sondern auch in  der gesamten sozialpädago
gischen A rbe it.

H ins ich tlich  der S c h u lb i ld u n g  is t ein R ü c k g a n g  b e i d e n  V o lk s 
s c h ü le rn  von 89,3 v. H . im  Jahre 1936 auf den bisher niedrigsten Satz von 
84,6 v. H . im  Jahre 1937 zu verzeichnen, der auf K o s te n  d e r S c h ü le r  h ö h e re r  
L e h r a n s ta l t e n  geht. Ih re  Bete iligung h a t sich absolut und prozentual nahezu 
verdoppelt. 1936: 4,8 v. H „  1937 aber 8,6 v. H . E tw as gestiegen is t auch der 
A n te il der H i l f s s c h ü le r ,  von 5,7 auf 6,7 v. H .

E rfreu lich  is t der weitere Rückgang derjenigen Jugendlichen, die zur 
Z e it  d e r  T a t  n o c h  S c h ü le r  waren. Beängstigend hoch w ar der A n te il 
dieser Gruppe 1934 m it 21,5 v. H ., der aber langsam wieder abnahm : 1935: 
20,2; 1936: 17,4 und 1937 nu r noch 12 v. H . beträgt, allerdings 1931 nu r 6 ,3 v .H .!

I I .
Bei der Würdigung der Delikte muß eines berücksichtigt werden: Der 

Kampf gegen die Seuche der H om o sexu a litä t und die damit verbundene 
m ännliche  P ro s titu t io n . M it allen M itteln wurde 1937 dagegen vorge
gangen. Allein 103 Jugendliche, das sind rund n  v. H. der männlichen straf- * l

3) Kerscher, Verbrechen und Verwaisung, Le ipz ig  1937.
l ) S tury, D ie  äußeren Entw icklungsbedingungen junger Rechtsbrecher, 

Leipzig 1938.



fälligen Jugendlichen, hatten sich wegen Vergehens aus §§ 175, 175a StGB, 
zu verantworten.

Es sind häufig nur jugendliche Pubertätsentgleisungen, die zwar den 
Tatbestand des § 175 StGB, erfüllen, die aber nicht aus einer falschen Trieb
richtung entstanden. Eine eindringliche Verwarnung m it sorgfältig und ver
ständnisvoll geführter Schutzaufsicht stellen erfreulicherweise in den meisten 
Fällen eine ausreichende sexualpädagogische Maßnahme dar. Schwieriger liegt 
die Behandlung der männlichen Prostitution. In  den meisten Fällen mußte 
nicht nur eine fehlerhafte oder unzulängliche Erziehung seitens der Erziehungs
verpflichteten festgestellt werden, sondern ebenso endogene Anomalien. Der 
gemütsarme, gefühlskalte, triebhafte, ethisch unempfindliche und geistig 
meistens unterwertige Jugendliche herrscht vor. In  den jüngeren Jahrgängen 
herrscht die Gelegenheitsprostitution der Jungen vor, die sich nur „e in paar 
Groschen nebenbei verdienen wollen“  oder die in Geldverlegenheit sind. Sie 
sind in diese Dinge hineingeschlittert oder haben von „guten Freunden“  den 
T ip bekommen. Aus den Kreisen der Gelegenheitsprostitution erwächst die 
Gewohnheitsprostitution, die besonders nach dem 16., 17. Lebensjahr ein
setzt. Beide, Gelegenheits- und Gewohnheitsprostitution, müssen m it un
nachsichtiger Strenge angefaßt werden, müssen m it allen M itteln sozialer, straf
rechtlicher und polizeilicher Natur bekämpft werden. Nur in leichteren Fällen 
läßt sich eine milde Beurteilung rechtfertigen, im übrigen hat sich bei diesem 
D elikt die rücksichtslose Strafverbüßung auch bei Jugendlichen als sehr 
zweckmäßig und heilsam erwiesen.

Der starke Anstieg der Fälle  w iderna tü rlicher U nzucht auf 10 v. H . der 
Gesamtzahl und der der sonstigen S ittenverbrechen auf 4,2 v. H . (V orjah r 3,2; 
1934: 2,6 v. H .) lä ß t die Verschiebung der E ig e n tu m s d e l ik te  von etwa 
65 v. H . auf nu r 57 v. H . e rk lä rlich  werden. D ie b s tä h le  sanken ganz beträch t
lich  von 43,5 auf 36,8 v. H ., schwere D iebstähle etwas weniger von 5,7 auf 
5,1 v. H . A u ffä llig  is t die fast 50% ige  Steigerung bei den U n te rs c h la g u n g e n  
von 4,3 auf 6,36 v. H .

E in  siebzehnjähriger Hausbote ha tte  sich wegen M o rd e s , den er an einer 
vierundzwanzig jährigen Frau begangen hatte, m it der er ein Verhä ltn is  un te r
h ie lt, zu verantw orten. E r wurde zu acht Jahren Gefängnis ve ru rte ilt. E ine  
D arste llung dieses jugendpsychologisch außerordentlichen Falles fo lg t in  dieser 
M onatsschrift demnächst.

Wegen R a u b e s  hatten  sich dre i und wegen B r a n d s t i f t u n g  v ie r Jugend
liche zu verantw orten. Ü ber einen der B randstiftungsfä lle  w ird  demnächst in  
dieser M onatsschrift eingehend berichte t werden, da er jugendkrim inologisch 
aufschlußreich ist.

In  le tz te r Ze it mehren sich auch wieder die Vergehen gegen die Seemanns
ordnung. Durchweg ha tten  die Burschen in  frem den H äfen nach Zechereien 
die rechtzeitige R ückkehr an B ord versäum t, aber auch wohlüberlegtes „A u s 
steigen“  kam  vor.

D er A b s c h lu ß  d e r S t r a f v e r fa h r e n  g ib t einen ungefähren Ü berb lick  
über die N a tu r der erledigten S tra fta ten. 1937 konnten m ehr als 2/s, näm lich 
71 v. H ., gemäß §§ 32, 3, 9 1 JGG. der anhängigen Verfahren erled ig t werden. 
Das läß t die D eutung zu, daß die H a u p t  zu n a h  me der Jugendkrim ina litä t 
a u f  K o n to  d e r  „D u m m e  J u n g e n s tr e ic h e “  geht. Es da rf andererseits 
aber das s ta r k e  W ie d e ra n s te ig e n  d e r  G e fä n g n is s t ra fe n  auf 17 v. H . 
n ich t le ich t genommen werden. D ie Zahlen der V orjahre  betrugen: I9 3 3 : 24! 
1934: 15,6; 1935: 9,3! 1936: 7,6 v. H . Steigende Tendenz zeigt auch die K u rve  
der im  Jugendstrafverfahren a n g e o rd n e te n  F ü rs o rg e e rz ie h u n g : 1933: 4; 
*934 : 3.5; 1935: U5; W36: 2,8; 1937 : 6,8 v. H .
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Die Fälle, in denen die erzieherischen Möglichkeiten des Jugendgerichts
gesetzes zur Anwendung kommen konnten, haben fraglos am meisten zuge
nommen; es darf aber auch nicht unberücksichtigt bleiben, daß die anderen 
Fälle, die diesen Rahmen überschritten, häufig sehr ernster Natur waren, 
ja, daß sie an strafwürdiger „Q ualität“  innerhalb dieser Gruppe gewichtiger 
und bedenklicher wurden.

Jugendgerichtshilfe.

Von E lsa v. L iß t  in Berlin.

Als Beispiel dafür, wie in verschiedenen Ländern und unter den ver
schiedensten Bedingungen ähnliche Ideen wirksam werden, sei im  Anschluß 
an den A rtike l Zum 25jährigen Bestehen der Wiener Jugendgerichtshilfe1) 
über zwei weitere Organisationen berichtet, die auf derselben geistigen Grund
lage ernster Verantwortung gegenüber der gefährdeten Jugend ihre Arbeit 
aufgebaut und getan haben : die Thüringische und die Pariser Jugendgerichts
hilfe.

I.
D ie W eim arer JGH. — später ausgedehnt zur Thüring ischen  JGH. 

— konnte im Oktober 1937 auf ih r 2ojähriges Bestehen zurückblicken. 
Und wenn sie auch infolge der neuen Entwicklung ihre bisherige Form auf
gegeben hat, so sollen doch, wie ausdrücklich ausgesprochen wurde, ihre 
Grundsätze von der neuen Organisation N.S. Volkswohlfahrt, Abt. Jugendhilfe 
übernommen werden. Immer hat sie es als ihre Aufgabe betrachtet, die straf
fällige Jugend m it allen ih r zu Gebote stehenden M itteln wieder auf den 
rechten Weg zu bringen und in die Volksgemeinschaft einzugliedern.

Vorbereitet durch zahlreiche Besuche von Jugendgerichtsverhandlungen, 
waren — noch m itten im Kriege — zwei Frauen — unter ihnen die spätere 
Leiterin und Führerin der JGH., Gräfin Bose — daran gegangen, eine Organi
sation zur Unterstützung des Jugendgerichts zu schaffen, das sich auch in 
Weimar lange vor dem JGG. gebildet hatte. Durch Ermittlungen über den 
Jugendlichen und seine Familie sollte dem Jugendrichter die Möglichkeit 
gegeben werden, den Angeklagten besser kennen zu lernen und so die Maß
nahmen zu finden, die am besten geeignet waren, weiterer K rim inalitä t und 
Verwahrlosung vorzubeugen. Weiter wollte die JGH. dem Jugendrichter bei 
der Durchführung von Erziehungsmaßnahmen — besonders durch Übernahme 
von Schutzaufsichten — behilflich sein. Der Kreis der ersten — 5 — Helfer 
hatte sich rasch vergrößert; von Beginn an war einer der leitenden Gedanken 
der der W erbung in  a llen  S chichten der B evö lkerung. Unermüdlich 
war die Vorsitzende dabei, in kleineren und größeren Kreisen von der Not 
der Jugend zu sprechen, von der Verpflichtung, sich ihrer anzunehmen; 
und es gelang ihr, die Menschen für die Arbeit zu begeistern. Viele Reisen 
führten aufs Land, Ortsgruppen wurden gegründet, Vertrauensleute über
nahmen die Verbindung zwischen den Gerichten und den einzelnen Helfern 
und zu der Zentrale in Weimar, die immer die Leitung in der Hand behielt — 
bald war die Arbeit für den Landgerichtsbezirk im Gang. Überall umfaßte

1) S. M onatsschrift 28. Jahrg. S. 575.
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die Tätigkeit neben den Ermittlungen über Persönlichkeit und Häuslichkeit 
des Jugendlichen die Übernahme von Schutzaufsichten, die Vertretung bei 
Gericht und die Besuche der Untersuchungsgefangenen.

Ein zweiter wichtiger Grundsatz, der von Anfang an verfolgt wurde, 
war, daß solch verantwortungsvolle Tätigkeit am lebendigen Menschen nicht 
allein m it dem guten Herzen getan werden kann, sondern daß ernste  K e n n t
nisse dazu gehören. Deshalb wurden neben den regelmäßigen Sprechstunden, 
in  denen die Helfer sich Rat und H ilfe holen konnten, sehr bald m ona tliche  
H e lfe rversam m lungen  eingerichtet, in denen Richter und Staatsanwälte, 
Lehrer, Ärzte usw. Vorträge hielten über Gebiete, die die Tätigkeit der JGH. 
berührten; dabei war auch Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, und auf 
Grund dieser Einzelerfahrungen allgemeine Grundsätze zu erörtern. Zu den 
Helferversammlungen kamen im Laufe der Jahre ein- und mehrtägige L e h r
gänge, nicht nur in  Weimar, sondern auch in verschiedenen Kreisstädten. 
Und noch weiter ging die Schulung, auch für Richter und Staatsanwälte 
wurden — in Verbindung m it dem Justizministerium — Kurse über ihre be
sonderen Aufgaben im Jugendgerichtsverfahren abgehalten, und schließlich 
auch für die Polizeibeamten, wobei besonderes Gewicht auf die Vernehmung 
von Kindern und Jugendlichen gelegt wurde. Ein dauerndes Ergebnis dieses 
Teiles der Arbeit bildet das „M erkblatt des Thüring. Ministerium des Innern 
über die Vernehmung von Kindern und Jugendlichen durch die Polizei“ . 
Es finden sich dort Gedanken, wie sie neuerdings durch den Runderlaß des 
RF^uChdDtPol. im R dl. vom 24. 1. 1937 über die Neuordnung der weib
lichen Krim inalpolizei ihre reichsgesetzliche Verankerung gefunden haben.

Denn das ist ein weiteres Charakteristikum der Weimarer JGH.: sie sah 
nicht nur den Kreis ihrer ursprünglichen Aufgaben, sondern wie jede w irklich 
lebendige Organisation, auch das, was benachbart is t; sie sah Lücken in Ge
setzgebung und Verwaltung und suchte Abhilfe zu schaffen. So baute sie ihre 
vorbeugende A rb e it immer mehr aus, betreute die Geschwister ihrer 
Schützlinge, stellte sich den Vormundschaftsgerichten zur Verfügung zu Er
m ittlung und Betreuung von Kindern aus geschiedenen und getrennten Ehen 
usw. Der Ausdruck „Vormundschaftsgerichtshilfe“  stammt aus Weimar.

Daß es unbedingt notwendig war, sich der Kinder anzunehmen, die in 
Sittlichkeitsprozesse verwickelt waren, hatte die Erfahrung bald gezeigt; 
es waren das fast immer Kinder aus besonders schlechten häuslichen Verhält
nissen, o ft auch Kinder m it solchen Anlagen, die sie leichter als andere in 
gefährliche Lagen geraten ließen. Solche Kinder müssen vor sich selbst und 
es muß die Gemeinschaft vor ihnen geschützt werden durch rechtzeitige 
sachgemäße Behandlung und Betreuung. — Vielfach zog die Polizei die 
Helferin der JGH. zu ihren Vernehmungen hinzu oder übertrug ih r die Ver
nehmung. Jedenfalls erreichte es die JGH., daß sie rechtzeitig von diesen 
Fällen erfuhr und alles Erforderliche in die \ybge leiten konnte.

Größter Wert wurde von Beginn auf die Zusam m enarbe it m it dem 
P sych ia te r gelegt, denn man hatte bald eingesehen, daß man ohne seine 
H ilfe in vielen Fällen nicht zu einer wirklichen Kenntnis des Kindes und 
damit zu den richtigen Maßnahmen gelangen konnte. Und nicht nur zu Unter
suchung und Begutachtung der Jugendlichen, zu Beratung und Belehrung 
der Helfer im Einzelfall fanden sich die Psychiater bereit, sondern auch zu 
Vorträgen und Lehrgängen.

Eng war die Zusammenarbeit m it den A rb e itsä m te rn , wenn auch
Mschr. f. Kriminalbiologie. 1939. H. 2. 7
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nebenher alle nur erreichbaren persönlichen Beziehungen zur Erlangung von 
Arbeitsstellen nutzbar gemacht wurden. Als die Unterbringung immer schwie
riger wurde, ging die Weimarer JGH., lange bevor diese Maßnahme Aner
kennung gefunden hatte, daran, einen eigenen F re iw illig e n  A rb e its d ie n s t 
zu schaffen, der in  seinem kleinen Kreis gute Erfolge hatte.

Immer wieder wurde versucht, auch die H alberw achsenen in  den 
Tätigkeitsbereich der JGH. zu ziehen. Auf Anregung des Vereins ergingen 
mehrere ministerielle Verfügungen, die die M itteilung dieser Fälle an die 
JGH. vorsahen — im ganzen aber konnte dieser Zweig nur wenig ausgebaut 
werden.

Bei der T ä tig k e it au f dem Lande hatte sich gezeigt, daß neben den 
besonderen Schwierigkeiten — den großen Entfernungen, dem Mißtrauen 
der Bevölkerung gegen alles, was aus der Stadt kommt — es besonders be
denklich war, daß der einzelne Jugendrichter eine so geringe Zahl von Jugend
gerichtsfällen zu bearbeiten hatte, daß er keine Erfahrungen sammeln und 
dadurch in  seine Aufgabe hinein wachsen konnte. So kam es schon vor Jahren 
zur Forderung der Einrichtung von besonderen B ez irks ju ge n dg e rich ten . 
Für das große Jugendgericht ist je tzt diese Forderung durch die AV. des 
RJM. vom 15. 8. d. J. (3205-I.a 9 1363, D t. Justiz 1938 S. 1294) erfüllt 
worden. Interessant ist, daß auch in Frankreich kürzlich dieselbe Forderung 
nach Bezirksjugendgerichten ausgesprochen wurde.

Zahlreiche andere Anregungen noch sind von dieser örtlichen Arbeit 
ausgegangen und haben immer dankbare Aufnahme bei den Fachkreisen 
gefunden.

Als Beispiel für die Intensität der Einzelarbeit sei von einer Helferin 
erzählt, die im Laufe der Jahre 85 Schutzaufsichten übernommen hat. Oft 
nahm sie Kinder in  ih r Haus auf, wenn zu Hause Schwierigkeiten entstanden 
waren und eine vorübergehende Trennung wünschenswert erschien. Sie sprach 
m it den Eltern, m it den Kindern, beruhigte da und dort, so daß schließlich 
die Wiedervereinigung der Familie von allen Seiten freudig begrüßt wurde. 
So ist diese Frau zu einer Zuflucht für Groß und Klein, zu einer Stätte ge
worden, wo jeder Rat und H ilfe finden kann.

Was sonst an praktischer Arbeit, an H ilfe für den einzelnen Jugend
lichen, an Vorbeugung gegen Verwahrlosung und Krim inalität im ganzen 
geleistet worden ist, läßt sich nicht darstellen — und doch wäre es das Wesent
liche.

I I .
Anders in Aufbau und Umfang der Arbeit und doch von denselben 

Grundsätzen beseelt, ist die P arise r JG H ., der Service soc ia l de l ’ enfance 
(19 Rue du Pot -de-Fer Paris [Ve]), dessen jährliche Berichte überaus ein
drucksvollen Einblick in die Einzelarbeit an gefährdeten Jugendlichen geben. 
Bezeichnend für den Geist der Organisation ist folgendes: Als es im vorigen 
Jahre schien, als ob die Einkünfte ganz wesentlich eingeschränkt würden, war 
man fest entschlossen, lieber die Arbeit ganz einzustellen, als sie in weniger 
intensiver Weise wie bisher weiterzuführen. Glücklicherweise ist es durch 
erhöhte Beihilfen der Ministerien gelungen, diese Gefahr abzuwenden.

Im  Jahre 1936 sind von den — geschulten — Fürsorgerinnen des Vereins 
1531 neue Ermittlungen angestellt worden; am 31. 12. 1937 standen 1536 Fa
milien unter seiner ständigen Betreuung. Von 1923—1937 hat der Verein die 
Lage von 11400 Familien geprüft und mehr als 24000 Kinder und Jugendliche
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in  seine Betreuung genommen. Die Fälle der gefährdeten, verwahrlosten und 
straffälligen Kinder werden von Staatsanwaltschaften und Gerichten, von 
zahlreichen andern Stellen überwiesen, mehr und mehr wenden sich auch die 
Eltern selbst an den Verein. Die Gerichte gehen je tzt dazu über — was sie 
früher nicht getan haben —, vo r ihrer Entscheidung über Unterbringung 
und Behandlung eines Kindes genaue Unterlagen über Persönlichkeit und 
Häuslichkeit des Kindes zu verlangen.

Wie in Wien spielt bei den Ermittlungen der P sych ia te r eine wichtige 
Rolle. Wenn auch der Wunsch des Kongresses für Psychiatrie der Kindheit 
(Paris 24. 7.—1. 8. 1937) nach einer systematischen medizinisch-psychia
trischen Untersuchung a lle r Kinder, die m it dem Jugendgericht zu tun haben, 
zu weit geht, so weiß doch jeder, der die Praxis kennt, wie unumgänglich not
wendig in vielen Fällen die M ithilfe des Psychiaters is t; nur durch genaueste 
Untersuchung der Persönlichkeit m it allen wissenschaftlichen M itteln wird 
es möglich, die Maßnahmen zu finden, die eine fortschreitende oder künftige 
Verwahrlosung verhüten und so nicht nur den Jugendlichen selbst, sondern 
auch die Gemeinschaft vor Schaden bewahren können. — Im  Hause des 
Vereins finden mehrmals wöchentlich psychologische und psychiatrische 
Untersuchungen statt, wohlausgerüstete Laboratorien stehen zur Verfügung. 
Weiter aber besitzt der Verein in dem Foyer de Soulins in der Nähe von Paris 
ein schön gelegenes H e im , in dem 50 schulpflichtige, schwierige Kinder 
Aufnahme, Beobachtung, Behandlung und Erziehung finden können. Vor der 
Eröffnung des Heims war seine erste Leiterin zu theoretischen und praktischen 
Studien nach Berlin geschickt worden, wo sie monatelang bei Ruth von der 
Leyen, in der Charite und andern Stellen gearbeitet hat. — Bei der diesjährigen 
Jahresversammlung wurde dem kürzlich verstorbenen Psychologen des 
Vereins ein warmer Nachruf gewidmet. Er hie lt sich zwei Tage in  jeder Woche 
im Foyer de Soulins auf, „um  die Kinder zu studieren, um ihre Schwierig
keiten zu verstehen und mitzuhelfen, einen Plan auf die Wiedererziehung 
aufzustellen. E r war ih r liebevoller Freund, zu dem sie vollstes Vertrauen 
hatten".

Der Aufenthalt auf dem Lande, das Leben in und m it der Natur, die 
sachgemäße, stetige, feste und ruhige Behandlung, die wohlüberlegte Be
schäftigung bewirken bei den unruhigen Großstadtkindern Wunder; oft 
genügt schon ein Aufenthalt von wenigen Wochen, um sie wesentlich diszipli
nierter zu machen. Und da die Fürsorgerinnen inzwischen auch m it den 
E ltern Fühlung genommen, sie beraten und ihnen H ilfe bei der weiteren E r
ziehung versprochen haben, so kann die Rückgabe ohne Gefahr erfolgen. 
Viele Kinder werden aufgenommen, die aus andern Heimen immer wieder 
fortgelaufen waren; hier kommen Fluchtversuche kaum vor, trotzdem — oder 
vielleicht gerade weil? alles frei und offen ist. — Die früheren Zöglinge, auch 
wenn sie längst erwachsen sind, kommen in ihren Ferien zu Besuch, werden 
als Besuch behandelt und bilden das viel beneidete Vorbild der Kleinen. — 
Aber — daß die Kinder sich glücklich fühlen, genügt nicht: „W ir haben die 
P flicht, die kleinen Rebellen gegen den Zwang der Gemeinschaft, gegen die 
soziale Disziplin, wieder in die Gemeinschaft einzufügen“ .

Wie schwierig manche der Kinder sind, erzählt der Bericht für 1936. 
Zufällig wurden drei etwa 10jährige Jungen zu gleicher Zeit aufgenommen, 
alle drei von größter Unruhe und Reizbarkeit, zu Wutausbrüchen neigend; 
sie zerrissen Kleider und Wäsche, beschmutzten die Betten und benahmen



sich so, daß sie, wie der Bericht sagt, „jede andere Erzieherin zur Verzweiflung 
gebracht hätten, jede, die nicht so entschlossen gewesen wäre, alles zu er
tragen und zu — warten“ . Und auch hier zeigte sich der Einfluß des Heims. 
Nach wenigen Wochen ein anderes B ild. Dieselben Jungen liegen nach Tisch im 
Garten, sie sollen ruhen. Der eine sieht, wie die Hühner, die er zu betreuen 
hat, auf ein Beet geraten sind; m it einem B lick b itte t er die Erzieherin, auf
stehen und sie wegbringen zu dürfen; ganz schnell und leise, um nur ja niemand 
zu stören, kommt er nach Erledigung seiner Aufgabe zurück und legt sich 
wieder hin. Am selben Abend zeigt der andere Junge leuchtenden Blicks 
seinen Kameraden ein Vogelnest m it jungen Vögeln, das sich gerade über 
ihnen befindet. Und von dem D ritten ist ein Gedicht abgedruckt, das wirklich 
schöne Gedanken in  schöner Form enthält. — Zu diesen Erfahrungen sagt 
der Bericht: „Wenn solche Zartheit in Naturen zum Vorschein kommt, bei 
denen man sie am wenigsten erwartet hat, so muß sie doch schon da gewesen 
sein, latent, maskiert; aber die Verhältnisse hatten es nicht gestattet, daß 
sie zur Entwicklung kamen“ . — Und im Bericht von 1938 heißt es: „Es ist 
eine Quelle tiefer Befriedigung und eine große Ermutigung für eine opti
mistische Fortführung unserer Bemühungen, wenn man die als glückliche 
Kinder, als aktive, zufriedene junge Leute wieder sieht, deren Elend man ge
kannt hat, an deren Schwierigkeiten man sich gestoßen hat, weil sie unlösbar 
schienen".

Von den 65 Kindern, die im Laufe des Jahres 1937 aus dem Heim ent
lassen wurden (vielfach weil sie nicht mehr schulpflichtig waren), wurden 
24 in  weltliche oder religiöse Heime für normale Kinder untergebracht, 5 in 
Heime für nervöse oder zurückgebliebene, 10 in  Heime für schwierige K inder; 
26 konnten ihrer Familie zurückgegeben werden.

In  seiner sonstigen Arbeit gibt sich der Verein besondere Mühe für eine 
sorgfältige A usw ahl eines geeigneten B erufes für seine Schützlinge; 
auch hierfür stehen ihm die modernen wissenschaftlichen H ilfsm itte l zur 
Verfügung. „W ir haben festgestellt, daß das beste M itte l für die soziale An
passung ist, den Kindern, die davon Nutzen ziehen können, eine ernsthafte, 
berufliche Ausbildung zu geben, die ihnen Befriedigung g ibt“ . Der Verein hat 
die Entwicklung von 63 Kindern verfolgt, 51 Knaben und 12 Mädchen, die 
ihre Lehre beendet oder vor mindestens 18 Monaten begonnen hatten. 15 von 
ihnen hatten die Lehre vor der vereinbarten Zeit abgebrochen, in 18 Fällen 
geht die Lehre normal vor sich; 30 Kinder haben die Lehrzeit von 3—4 Jahren 
normal und glücklich beendet. Die Hälfte von ihnen hat nur eine Stelle ge
habt, auch die andern sind fast alle ihrem Beruf treu geblieben. „Was sich 
aber nicht durch Ziffern ausdrücken läßt, das ist das Ergebnis auf moralischem 
Gebiet“ . Alle diese Kinder lebten in  anormalen, ungesunden, gefährlichen 
Verhältnissen, viele waren bereits auf einem sehr schlimmen Weg. Bei einigen 
sind auch die Charakterschwierigkeiten sehr ausgeprägt geblieben, aber: „Da 
sie ein gutes Gewerbe haben, sind sie in jedem Fall besser gewappnet, zu 
kämpfen und sich zu verteidigen; besser geeignet, sich schließlich doch noch 
zu festigen und aus einem glücklichen Zusammentreffen oder einem günstigen 
Umstand den Nutzen zu ziehen, der dann doch ihre Anpassung vollenden kann“ .

„Manchen dieser Kinder haben w ir keine Familie wiedergeben können, 
aber w ir haben versucht, ihnen regelmäßige, ernste Gewohnheiten beizu
bringen, ein Interesse, eine Würde, Möglichkeiten in der Zukunft, nach denen 
sie hoffnungsvoll streben können“ .
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Bei den Ermittlungen in den Familien mußte immer wieder die verhängnis
volle Rolle des A lko ho lism us festgestellt werden. So lag — 1936 — bei 
243 Familien, in denen es sich um Entziehung der väterlichen Gewalt handelte, 
in  67% der Fälle Alkoholismus vor, und zwar waren in 62 Fällen die Väter 
allein, in 25 die Mütter allein, in  76 Fällen beide Eltern Alkoholiker. Der 
Bericht hat wohl recht, wenn er hier von einer „Geißel des Volkes“  spricht. 
Und 1937 heißt es: „W ir finden diese Organisation unseres sozialen Lebens 
recht merkwürdig, die auf der einen Seite dieses Laster ermutigt, oder wenig
stens es nicht bekämpft, und auf der andern Seite m it großen Kosten sanitäre 
und soziale Stellen unterhält, die sich m it den oft unheilbaren Opfern be
fassen“ .

Eine weitere Schwierigkeit ist die Z e rrü ttu n g  der F a m ilie , die immer 
wieder zu bemerken ist, Unverträglichkeit, sittenloses Leben der Mutter, 
schlechte Behandlung der Kinder usw.

Die schlechtesten Familien haben die meisten Kinder; bei einem D ritte l 
der erfaßten Familien wurden 4—9 Kinder festgestellt. „M it wahrer Angst 
sieht man, daß das allgemeine Sinken der Natalität von einem Wachstum 
der Elemente begleitet ist, die für die Rasse schädlich sind“ . 1936 wurde von 
258 Familien die A bstam m ung verfolgt. Dabei zeigte sich, daß nur 25% 
aus anscheinend normalen Verhältnissen stammten. Immer wieder wird be
dauert, daß der Verein sich m it solch aussichtslosen Fällen beschäftigen muß, 
die seine Kräfte von der Erledigung positiver Aufgaben abhalten, aber es ist 
niemand da, der sich sonst darum kümmern würde. Vorbeugende A rb e it 
is t n o tw end ig : Maßnahmen der öffentlichen Ordnung, allgemeiner Gesun
dung; stärkere Tätigkeit der Vereine für eine intensive Erziehung der Familie. 
„Wiedergutmachen" — damit schloß die Geschäftsführerin ihren Bericht bei 
der diesjährigen Versammlung, an der Vertreter aller Ministerien, der Be
hörden, der Presse und der sonstigen Öffentlichkeit teilnahmen —, „das haben 
Sie gesehen, ist immer unsicher und kann überhaupt nur um den Preis einer 
intensiven, langandauernden und kostspieligen Anstrengung erreicht werden. 
Viel sicherer und auch viel ökonomischer ist es, das Übel zu verhindern“ .

Zur Psychologie der politischen Strafgefangenen.

Von Professor Dr. med. et jur. R u d o lf M iche l in Graz.

Am 25. 7. 1934 unternahmen Nationalsozialisten einen Putsch in Steier
mark und Kärnten, um die Partei in Österreich zum Siege zu führen. Der 
Putsch scheiterte an den Bajonetten und die, welche sich erhoben hatten, 
wurden, soweit sie m it dem Leben davonkamen, ergriffen und dann von 
Ausnahmegerichten zu langjährigen Kerkerstrafen wegen Hochverrat ver
urte ilt, die sie vorwiegend in der Männerstrafanstalt in Graz verbüßen 
mußten.

Ein Arzt, ein Schicksalgenosse, der sich selbst unter den Strafgefangenen 
befand, hat an seine Mitgefangenen einen aus 40 Fragen bestehenden Frage
bogen nach zweijähriger Dauer der Haft ausgeteilt; diese wurden gewissen
haft beantwortet, dann gesammelt und uns zur wissenschaftlichen Bearbeitung 
übergeben. Ich glaube, daß es meine Pflicht ist, die daraus gewonnene Arbeit



der Öffentlichkeit nicht vorzuenthalten, um das Gedächtnis an die Leiden 
dieser Helden zu erhalten1).

Von den 62 Strafgefangenen, die den Fragebogen beantworteten, war 
die überwiegende Mehrheit im A lter zwischen 20 und 30 Jahre, wenige älter, 
der älteste war 61 Jahre alt. Unter ihnen waren alle Berufsklassen vertreten, 
neben Akademikern aller Berufe Lehrer, Kaufleute, Handwerker, industrielle 
Arbeiter, Bauern; vorwiegend aus Steiermark und Kärnten, 15 von ihnen 
waren verheiratet, die anderen ledig.

In  Österreich kennt das Gesetz fü r  politische Gefangene keine Sonder
behandlung, sie werden als gemeine Verbrecher behandelt und diesen gleich 
gehalten. Das g ilt  sowohl h ins ich tlich  S trä flingskleidung und Verpflegung, wenn 
sie n ich t aus eigenen M itte ln  sich eine bessere K ost leisten können, w ie auch 
fü r  die D isz ip linarstra fen  bei O rdnungsw idrigkeiten und bezüglich des täglichen 
Spazierganges, wobei die Gefangenen im  H ofe h in te r Mauern im  Kreise sechs 
S chritte  im  Abstande voneinander herumgehen müssen, streng beobachtet, daß 
das Schweigegebot n ich t ve rle tz t werde. D ie S trafen waren drakonisch strenge, 
n u r 20 un te r 10 Jahren schweren Kerkers, die meisten 10 bis 15 Jahre. Sieben 
waren zu lebenslänglichem schweren K erker ve ru rte ilt. Bei den meisten waren 
m it den Strafen Strafverschärfungen verbunden, zeitweiliges hartes Lager, 
Fasten und D unke lha ft. Manche von ihnen waren gefesselt e ingeliefert worden, 
manche bei der V erhaftung m ißhandelt. Sie waren durchwegs von einem m it 
O ffiz ieren besetzten M ilitä rgerich te , manchm al im  Schatten des Galgens, ver
u r te ilt  worden, wobei der H ochverra tsbegriff sehr w e it und w illk ü rlic h  aus
gelegt wurde.

Die Frage, ob die A rt und Weise der Einkleidung als Zuchthaussträfling 
bei ihnen einen seelischen Druck verursacht habe, w ird verschieden beant
wortet. Die einen sagen, die augenfällige Gleichstellung m it den Kriminellen, 
die Rauheit der Kleidung, die durch die Aufnahme in die Strafanstalt dokumen
tierte Trennung von Frau und Kindern, der Anblick des Zellenhauses, das 
Photographieren m it aufgehefteten Nummern und das Scheeren der Haare 
habe ein demütigendes, erniedrigendes Gefühl ausgelöst und sie m it Scham 
erfüllt. Andere wieder sagen, sie hätten gedacht, es dauert so nicht lange 
und hätten es humoristisch auf gef aßt. Die D ritten sahen in der Straf lings- 
kleidung ein Ehrenkleid, das sie m it stolzem Bewußtsein fü r die Idee tragen 
müßten.

Manche fühlten sich vom Standpunkte des positiven österreichischen 
Gesetzes m it Recht bestraft — Teilnahme an einem Putsch, der m ißlingt, 
werde überall bestraft —, als Verbrechen gegen den Staat, das sei das Recht 
des Stärkeren. — Andere erachteten sich m it Unrecht bestraft, denn die 
österreichische Regierung selbst sei illegal gewesen und ih r habe die moralische 
Autorität zur Rechtsprechung gefehlt, die Verfassung sei aufgezwungen worden, 
die Militärgerichte seien unzuständig, der Wahrheitsbeweis sei nicht genügend 
beachtet worden, die Bestraften seien Opfer des Hasses und der Rache. Fast 
alle vertreten die Meinung, das Strafausmaß sei zu hoch, es sei ihre P flicht
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b  Es is t m ir eine einzige monographische Bearbeitung des Themas be ka n n t: 
Lombroso, ,, Der politischeVerbrecher und d ieR evolutionen“ , deutsch herausgegeben 
von Kurelia , H am burg  1891, das aber nur von rad ika len U m stürz le rn  und Staats
feinden handelt. Einschlägiges M ate ria l aus H aftm em oiren  po litischer Ge
fangener is t auch bei Sieverts, D ie W irkungen der F re iheitsstrafe und U n te r
suchungshaft, 1929; A rt. Haftpsychologie, H d K . I  S. 631 zusammengetragen 
und psychologisch ausgewertet worden.



1939■ H . 2 Sprechsaal 103

gewesen, sich zu ihrem Volke zu bekennen; der Kampf sei für eine gesunde 
Idee gewesen: für Volk und Vaterland; die Strafen hätten in schreiendem 
Mißverhältnis gestanden zu denen, die Kriminelle und Vertreter der Rotfront 
erhielten.

Die Haft faßten die meisten als selbstverständliches Risiko im Kampfe 
auf, denn ein politischer Kampf fordere Opfer. Sie waren sich klar, als sie 
in  den Kampf für die Bewegung gingen, was die Folgen eines Mißerfolges 
seien; ihr Ziel sei ein Aufgehen in Großdeutschland, es sei P flicht, ohne Murren 
alles für das Vaterland zu ertragen, bis zum Siege der Idee. Aus allen Äuße
rungen sprach ein unbedingtes Vertrauen zum Führer.

Die meisten gaben an, die Zeit vergehe in  der Haft rasch; im Anfang 
habe sich die Zeit hingezogen, je tzt nach zwei Jahren vergehe sie schnell. 
Die Minderheit beklagte sich über ein langsames Hinschleppen der Zeit. 
Es kam dabei auf das Lebensregime an, wie sich die Betreffenden ihre Zeit 
einzuteilen verstanden, und auf die Gemütsverfassung. Übereinstimmend 
sagten alle, sie seien anfangs der Überzeugung gewesen, die Haft werde von 
sehr kurzer Dauer sein und nur einige Monate dauern. Als die Zeit immer 
mehr vorrückte, schoben sie den erwarteten Endtermin immer weiter hinaus, 
d. h. hofften bis Weihnachten, dann bis Ostern, 1. Mai und dann wieder auf 
das nächste Weihnachtsfest. Sie hofften immer von neuem auf Erlösung von 
Deutschland aus, auf den Einmarsch deutscher Truppen, auf eine internationale 
Lösung. Die politische Lage könne sich über Nacht ändern, die österreichische 
Frage müsse gelöst werden. Später, so sagten die meisten, hätten sie sich 
das Denken und Plänemachen abgewöhnt.

Ein großer Teil war in Einzelzellen, meist zu zweit untergebracht. Dabei 
erwies sich die Kameradschaft als groß, denn die Zellenkameraden gewöhnten 
sich aneinander und paßten sich an; es kam äußerst selten zu Reibereien, 
alle beseelte der Gedanke an die gemeinsame große Idee. In  der Regel herrschte 
bei ihnen der Wunsch vor, in der Isoliertheit zu bleiben und nicht in Gemein
schaftshaft zu kommen, denn in der erwünschten Einsamkeit könne man 
ungehemmt arbeiten und sich bewegen, es sei die Luft besser, da man unge
hindert lüften könne, es herrsche größere Ordnung und Ruhe, man könne sich 
geistig beschäftigen. Die Minderheit zog die Gemeinschaftshaft vor; dort 
ertrage man alles halb so leicht, dort fühle man sich wohler, da das Leben 
abwechslungsreicher sei.

Die Beschäftigung, hauptsächlich die geistige, war eine außerordentlich 
rege und reichhaltige. Die einen trachteten ihre Allgemeinbildung zu ver
bessern, sie betrieben Geschichte, Geographie, Philosophie, Literaturgeschichte, 
Nationalökonomie, Soziologie, Biologie, Rassenlehre, Mathematik, Steno
graphie, spielten Schach, zeichneten und malten. Sprachstudien, besonders 
französisch, englisch und italienisch wurden sehr bevorzugt. Andere widmeten 
sich ihren Fachstudien, besonders technischen und landwirtschaftlichen 
Studien, einer schrieb seine Dissertation, ein anderer bereitete sich auf Examen 
vor, einer besorgte Schreibarbeiten und führte die Spitalsbücherei. Einige, 
die geringere geistige Interessen hatten, begnügten sich m it den gewöhn
lichen Sträflingsarbeiten, wie Säckekleben, Arbeiten in der Weberei usw., 
sowie m it Romanlesen und m it ausgiebigen Gesprächen über politische Fragen 
und Heimatsgedanken in der Gemeinschaftshaft.

Die Frage, wie sie die Verköstigung in der Anstalt vertrugen, die sehr 
eintönig ist und vorwiegend aus Hülsenfrüchten, Erbsen, Linsen und Bohnen



bestand, beantwortet die Minderheit dahin, daß sie sie gut vertrugen. Die meisten 
klagen über widerlichen Geschmack und Ekel, über Nachlassen des Appe
tites und über Verdauungsbeschwerden verschiedener A rt, über Sodbrennen, 
Brechreiz und Magenschmerzen; das Essen sei fade und nur bei größter An
spruchslosigkeit zu ertragen; man lasse das meiste stehen und habe ständig 
Hunger; es sei eben das eiserne Muß, das zum Essen zwinge. Die Geld 
hatten, suchten es durch Ankauf von Obst und Zitronen, sowie Fett zu 
korrigieren.

Eine weitere bedeutsame Frage ist nach den Haftschäden. Von diesen 
ist kaum einer verschont geblieben. Die meisten klagen über Entkräftung 
und körperliche Schwäche. Sie fühlten sich m att und herabgekommen; nach 
den Spaziergängen fühlten sie sich zum Umfallen müde. Bei geringen An
strengungen litten  sie unter Kurzatmigkeit und Herzklopfen, sie waren schlapp, 
zu jeder sportlichen Leistung ungeeignet. Ihre Gesundheit ist erschüttert, 
sie sind abgespannt und niedergeschlagen, trotzdem viele von ihnen durch 
regelmäßiges Turnen, verbunden m it Atemübungen und kalten Waschungen 
auszugleichen suchen. Außer einigen akzidentellen organischen Erkrankungen 
sind es vorwiegend funktionell nervöse Erscheinungen in  größter Mannig
faltigkeit, die das gesundheitliche Gleichgewicht stören, abgesehen von der 
Auswirkung hypochondrischer Verstimmung. Von den psychogenen Erschei
nungen sind es besonders Kopfschmerzen, Herzunruhe, Herzklopfen; starke 
Pulsbeschleunigung, Schweißbildung, Lufthunger, Zittern, Beklemmungen, 
Engegefühle, Angstzustände, Flimmern vor den Augen, depressive Verstim
mung, Stimmungsschwankungen, leichte Erregbarkeit und Reizbarkeit; sie 
sind wie ein Pulverfaß, ein Unrechtes W ort ru ft eine Explosion hervor. Beson
ders anerkennenswert ist es, daß beim ständigen engen Zusammenleben die 
Kameradschaft doch vor ernsten Konflikten bewahrte und Streitigkeiten 
zu den größten Seltenheiten gehörten: ein einziger berichtet von einem ernsten 
Streit m it einem, der Zweifel am Führer laut werden ließ. Im  Jargon der 
Strafanstalt werden diese Erscheinungen als Zellenkoller bezeichnet.

In  mancher Beziehung schlimmer erscheinen nun die Haftschäden auf 
psychischem Gebiet: Nachlassen der Auffassungsfähigkeit, des Gedächtnisses, 
der Merkfähigkeit, des Interesses und der Konzentrationsfähigkeit, Vergeß
lichkeit, sie lernen nicht mehr so leicht, sie lesen, ohne zu wissen, was sie ge
lesen haben.

Alle freuten sich auf die Zukunft und auf die Freiheit, trotzdem die 
meisten bei der Entlassung keine Existenz vorfinden und sich erst einen neuen 
Wirkungskreis aufbauen müssen, wobei sie wußten, daß ihnen dies, wenn 
nicht ein Regimewechsel kommt, sehr erschwert wird. Sie waren durchwegs 
überzeugte Nationalsozialisten und hofften auf den Sieg der Idee und auf 
das große Deutsche Reich. Es beherrschte sie der Gedanke, daß sie gesund 
bleiben müßten, um den künftigen Aufgaben gewachsen zu bleiben. Eine 
weitere Ausdehnung der H aft erklärte ein Teil für weiter tragbar, da sie die 
Bedingungen der Haft schon gewöhnt seien, ein anderer Teil aber für unmög
lich, besonders gesundheitlich. Dementsprechend erwarteten die einen geduldig 
das Haftende, die anderen ungeduldig.

Alle erklären übereinstimmend, daß sie durch die H aft großen Schaden 
wirtschaftlich und gesundheitlich erlitten haben und daß die Zeit im  Leben 
verloren sei. Viele meinen, die H aft habe auch ihre guten und nützlichen 
Seiten gehabt; sie hätten dadurch eine Festigung des Charakters erfahren.
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sie seien dadurch willensstärker, reifer und härter, sowie objektiver geworden; 
sie hätten eine ihnen bis dahin fremde Welt und die Menschen m it ihren 
Schwächen kennen gelernt; ihre Lebensauffassung sei skeptischer geworden, 
die Anpassungsfähigkeit sei gestiegen; ihre Lebenserfahrung sei größer ge
worden, sie hätten sich im Verkehr m it den Kameraden auch beherrschen 
gelernt.

Die Frage, was dem einzelnen in der Haft am schwersten gefallen sei, 
w ird sehr verschieden beantwortet. Dem einen fehlte die Musik, ein gutes 
Buch, der Sport, andere empfanden schwer, daß sie m it den Kriminellen 
gleichgestellt waren, daß sie recht- und wehrlos waren, daß jeder Aufseher 
das Recht hat, eine Leibesvisitation durchzuführen, während man die Hände 
hochheben muß, daß man fortwährend beobachtet und als Nummer be
handelt und immer bevormundet wird, daß der W ille und die Bewegungs
freiheit eingeschränkt sind. Ebenso wurde von vielen das Schweigegebot 
beim Spaziergang und die strenge Handhabung der Hausordnung, der beengte 
Raum, der Mangel an Lu ft und Sonne, sowie geregelter Betätigung, der 
Mangel an Obst und Mehlspeisen, das Ungeziefer, die Nötigung, aus blechernen, 
schwer zu reinigenden Geschirren essen zu müssen, der erschwerte Brief
verkehr, die Trennung von den Angehörigen und die Sorge um sie, der Mangel 
an Wäsche und die Unmöglichkeit, die Kleider gründlich zu reinigen, emp
funden.

Bemerkenswert ist es, daß die Strafgefangenen, die meist in der Lebens
m itte standen und ursprünglich gesunde und kräftige Männer waren, meistens 
eine sexuelle Not nicht gekannt haben; nur ein geringer Teil versichert, 
daß er die sexuelle Abstinenz schwer empfand, und klagt, daß er das er
zwungene Zölibat sehr hart fand und daß sich sein sexuelles Bedürfnis in 
erotischen Träumen auslebte. Auch die Erschwerung des Rauchens wurde 
schwer empfunden, dagegen gar nicht der Entzug des Alkohols.

Bis auf wenige Ausnahmen bekannten sich alle als nicht religiös im Sinne 
einer Kirche, sie erklärten, für die Trennung von Kirche und Staat einzu
treten und, zum Teil, an das Vorhandensein eines höheren Wesens zu glauben. 
Die wenigen, die sich als gute Christen erklärten, bevorzugten die evangelische 
Kirche.

Als Lebensauffassung, die sie beherrscht, bezeichneten alle ohne Aus
nahme den Glauben an den Führer, an Heimat und Volk und den Glauben 
an den endgültigen Sieg der Idee. Die sittliche Weltanschauung des National
sozialismus haben sie sich zu eigen gemacht: Es genüge, ein anständiges 
Leben zu führen, der schönste Gottesdienst müsse sein, dem Volk und Vater
land zu dienen. Ihre Lebensauffassung wurzle in der Idee des Führers, in 
der Liebe zum deutschen Volke und zur Heimat, sowie in dem Glauben, 
daß dem Volke durch den Führer ein neuer Aufstieg beschieden sei. Am 
Ende seines Lebens müsse ein jeder sagen können, daß er als guter Deutscher 
gelebt und seine Pflicht gegen sein Volk erfü llt habe, das Gegenwartsleben 
bedeute die größte Zeitwende, den Untergang des Alten, die Hitlerbewegung 
bedeute das Neue, ihnen gelte die Nation alles. Die H aft sei eine kleine vor
übergehende Episode im ganzen Kampfe.

Die von der damaligen Regierung erhoffte Strafwirkung, eine Besserung in 
ihrem Sinne und eine Abkehr von der bisherigen politischen Einstellung, wurde 
bei keinem erreicht. Alle waren stolz auf ihre Gesinnung und bereit, für diese 
das Opfer zu bringen. Sie beherrschte nur der eine Gedanke, die sichere



Hoffnung auf den Sieg der Partei in Österreich. Für sie gelten folgende Verse, 
die dieser Zeit entstammen:

„W ir wollen nicht zweifelnd verzagen,
Auch nicht in den härtesten Tagen;
Je tiefer die Not, um so tapferer das Herz 
Und fester der Glaube und der W ille wie Erz!
So wollen w ir treue Kämpfer sein 
Alles tragen auf unseren Schultern allein 
Für unseres Volkes Zukunft zum Licht,
Noch mag man uns knechten, doch beugen nicht!
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D ie A u fzuch t der lebensunreif und lebensschwach geborenen K in d e r spie lt 

bevölkerungspolitisch insofern eine n ich t geringe Rolle, als 5— 10% alle r Men
schen in  diesem Zustand zur W e lt kommen, und sofern nur etwa die H ä lfte  
der U nre ifen das erste Lebensjahr vollenden. F ü r den N ich tm ed iz iner (Juristen, 
Pädagogen, Psychologen) w ie fü r  den Päd ia ter und Psychiater is t das U nre ifen
problem  dadurch bedeutsam, daß un te r den Unreifen H irnm änge l häufiger 
au ftre ten  als un te r den Reifgeborenen. Ledige M ü tte r gebären häufiger Unreife 
als verheiratete. D ie ungünstige S tellung des unehelichen K indes beginnt h ie r
nach n ich t erst m it der Geburt, sondern schon vorher. Überstehen die unreifen 
K in d e r die Gefahren des ersten und zweiten Lebensjahres, so sind ihnen einige 
Jahre später die Schwächen und Mängel, m it denen sie geboren wurden, n ich t 
m ehr anzusehen. Beim  re ifen Neugeborenen sind nu r die entw icklungs- und 
stammesgeschichtlich ältesten H irn te ile  arbeitsfähig, während sich eine T ä tig 
k e it des Großhirns noch n ich t nachweisen läßt. Beim  unreifen K inde  is t die 
H irn tä tig k e it noch sehr v ie l stärker beschränkt, ebenso die nervöse Energie, 
die Ausbildung der Reflexe und vo r allem, die der Sinnesorgane. E ine besondere 
Gefährdung der unreifen F rüchte  lieg t in  ih re r Neigung zu Hirnschädigungen. 
Schon ein norm aler G eburtsverlauf kann zu H irnb lu tungen  führen. H ie r interes
siert am meisten die Frage nach dem A ufzuchtsw ert der Unreifen, denn es 
kostet einen besonderen Aufw and (von der Mühe ganz abgesehen), solche K in d e r 
über die ersten Jahre hinwegzubringen. D ie Frage, ob sich dieser Aufw and 
lo h n t oder ob man v ie lle ich t m it großen Kosten m inderw ertige und unerwünschte 
Volksgenossen großzieht, w ird  zur Ze it noch recht verschieden beantw ortet. 
So bezweifelt Monrad, daß man K in d e r m it einem Geburtsgew icht un te r 2000 g, 
und Korthaner, daß man solche m it weniger als 1500 g Geburtsgew icht am 
Leben erhalten sollte, weil eine zu große Zahl von ihnen später geistige Mängel 
aufweise. Andere A utoren ha lten  tro tzdem  aus ethischen Gründen die A u f
zucht fü r  wünschenswert. Zweckmäßigerweise bem ißt man den A ufzuchtsw ert 
der Unreifen nach ih re r S terb lichke it und der späteren E n tw ick lung  ih re r H irn 
tä tig ke it. Das Geburtsgew icht a lle in is t n ich t ausschlaggebend fü r  die Lebens
aussichten dieser K inder. Es m acht einen erheblichen Unterschied aus, ob das 
untergew ichtige K in d  von einer gesunden oder von einer kranken M u tte r stam m t. 
In  einer S ta tis tik  waren von 2310 unreifen K inde rn  nach 15 Jahren nu r noch 
583 am Leben. D ie B eurte ilung der geistigen E n tw ick lung  is t dadurch besonders 
erschwert, daß die unehelichen K inde r un te r den unre if Geborenen soviel zahl
reicher sind als die ehelichen und, daß ihre M ü tte r den niedrigsten Bevölkerungs
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schichten angehören. Das häufige Zusammentreffen von L ittlescher E rkrankung  
m it U nre ife  geht aus allen S ta tis tiken  deutlich  hervor, wenn auch die H äu fig 
k e it bei den verschiedenen Untersuchungen n ich t unerheblich schwankt. In w ie 
w e it h ier die Vererbung m it h ineinspie lt, is t einstweilen noch unsicher, da 
bisher nur in  wenigen Fällen die L ittlesche K ra n kh e it bei eineiigen Zw illings
paaren konkordan t gefunden wurde. Jedenfalls kann aber n ich t jeder F a ll 
von L it t le  ohne weiteres durch geburtstraum atische H irnb lu tungen  e rk lä rt 
werden. A u f 3017 Unreife entfa llen 227, d. h. 7,5% geistig Abnorme oder H irn 
leidende. Berechnet man nur die Schwachsinnigen a lle r Grade, so be träg t ih r  
A n te il 5,5%. Nachuntersuchungen ergaben, daß die erbliche Belastung bei 
dem Schwachsinn der Unreifen eine sehr große Rolle spielt, während die F rü h 
geburt an sich von geringer Bedeutung ist. A bh ilfe  is t daher auch n icht, wie 
von mancher Seite gefordert wurde, von einer „N eugesta ltung der ind iv idue llen  
G eburtsh ilfe “  sondern von der D urch führung des E rbkrankenverhütungs
gesetzes zu erwarten. Verf. m e in t am Schluß, daß tro tz  der großen A rbe it, 
d ie auf diesem Gebiete geleistet worden sei, die Unterlagen fü r  eine B eurte ilung 
des Aufzuchtswertes der Unreifen noch n ich t genügen. Es fe h lt an Vergleichen 
m it reifgeborenen K inde rn  der gleichen Bevölkerungsschichten und an U n te r
suchungen, die n ich t nu r das einzelne K in d  sondern die ganze Fam ilie  umfassen.

Bethel b. B ielefeld. V illinger.

R oh rach er, H .:  K le in e  E in f ü h r u n g  in  d ie  C h a ra k te r k u n d e .  3. ver
besserte und erw eiterte Auflage. Verlag B . G. Teubner, B e rlin  und Leipzig 
1937. 168 S. K a rt. RM. 2.80.

Bereits nach einem Jahr is t eine neue Auflage dieses Büchleins notw endig 
geworden, dessen 2. Auflage w ir  Jg. 28 S. 105 anzeigten. D ie neue Auflage is t 
durch ein K a p ite l „W e r t und V erläß lichke it der experimentellen Typen-D ia- 
gnose“  sowie durch N achtragung der neuesten Ergebnisse charakterologischer 
Forschung tre ff lic h  ergänzt worden. A llerd ings dü rfte  in  einer kommenden A u f
lage doch zum mindesten ein H inw eis notw endig sein, daß die R ich tig ke it der 
Auffassung Kretschmers, daß seine zyklo iden und schizoiden Psychopathen 
Übergangsstufen vom  normalen, gesunden Menschen zu den manisch-depres
s iv  oder schizophren E rk rank ten  seien, zuerst von K u rt Schneider, P au l Schröder, 
Gruhle u. a. bes tritten  und je tz t vo r allem  durch die gründlichen Sippenforschun
gen Stumpfis (vgl. sein Buch „E rban lage  und Verbrechen“ ) von der E rbbio logie 
her äußerst frag lich  geworden, wenn n ich t schon w iderlegt ist.

H am burg. Sieverts.

B u rc h a rd t, P a u l, D r. Assessor: T ä u s c h u n g  u n d  R e c h ts  W id r ig k e i t  b e im  
K r e d i t b e t r u g .  Abhandlungen des krim ina lis tischen In s titu ts  an der U n i
ve rs itä t B erlin . 4. Folge, 4. Band, 2. H e ft. W a lte r de G ruyte r &  Co., B e rlin  
u. Le ipzig  1937.

D ie  nach dem Stande der Rechtserneuerung w e ite rh in  der Rechtsprechung 
zur Entscheidung überlassene Bestim m ung des K red itbetruges is t problem atisch 
im  wesentlichen nur, soweit Betrug durch Verschweigen in  Frage steht. Es 
geht darum , w iew eit der K red itnehm er seine w irtscha ftlichen  Verhältnisse 
ungefragt dem K red itgeber zu offenbaren ve rp flich te t is t. D ie Behandlung 
dieser Frage n im m t deshalb auch in  der vorliegenden Schrift, in  der Verf. 
untersucht, inw iew e it o b je k tiv  eine H andlung oder Unterlassung beim K re d it
geschäft eine Täuschung da rs te llt und inw iew e it eine solche Täuschung rechts
w id rig  is t, m it R echt den breitesten Raum  ein. M it der herrschenden Meinung 
erfaßt er sie als ein Problem  der Begehung durch Unterlassung. D ie P flic h t zur 
M itte ilung , aus deren Verletzung sich die R echtsw idrigke it der Unterlassung 
(des Schweigens) erg ib t, kann zwar n ich t aus ausdrücklichen Vorschriften, die 
das K red itgeschäft regeln, w ohl aber aus dem Satz von Treu und Glauben 
hergeleitet werden. In  der fü r  den W irtscha ftsverkehr so bedeutsamen Frage,



wann Treu und Glauben eine P flic h t zur M itte ilu n g  der die Zahlungsfähigkeit 
des Kreditnehm ers kennzeichnenden w irtscha ftlichen  Verhältnisse begründen, 
kom m t Verf. un te r Berücksichtigung der dem K re d itve rtra g  eigenen Interessen
lage zu folgendem Ergebnis: D er K red itnehm er muß seine Vermögensverhält- 
nisse m itte ilen , wenn der durchschnittliche K red itgeber bei Kenntn is  a ller fü r 
die K red ith ingabe wesentlichen Umstände das bestehende R isiko n ich t auf sich 
genommen hätte . In  besonderen Vertrauensverhältnissen und ferner, wenn der 
K red itgeber erkennen läßt, daß er auch bei geringerem als norm alem R isiko 
K re d it n ich t gewähren w ill, besteht eine erhöhte A u fk lä rungsp flich t. D ie Formel, 
die sich m it den neuesten Äußerungen zu dieser Frage im  wesentlichen deckt, 
is t brauchbar. F re ilich  kann auch sie n ich t mehr als eine R ich tlin ie  fü r  die 
B eurte ilung des einzelnen Falles geben. Der W ert der ansprechenden S ch rift 
lieg t in  der sorgfältigen Behandlung der dogmatischen Fragen.

Leipzig. Richard Busch.

M e ili ,  R ich ard , p riv . Doz. D r. p h i l. : P s y c h o lo g is c h e  D ia g n o s t ik .  Eine 
E in füh rung  fü r  Psychologen und Erzieher. Verlag E rns t R einhardt, München 
1937. 251 S. Brosch. RM. 6.— , geb. RM. 7.50.

Auch im  Z e ita lte r der verstehenden Psychologie, der Typenlehre und der 
Persönlichkeitsforschung überhaupt können experimentelle Prüfungsmethoden 
n ich t ganz entbehrt werden, um bestim m te Seiten der Persönlichkeit möglichst 
exakt zu erfassen. Diesen Methoden sind nach wie vo r die in te llek tue llen  E igen
schaften am ehesten zugänglich. Es is t darum  verdienstlich, daß der Verfasser 
in  der vorliegenden E in führung , die in  erster L in ie  fü r  Lehrer bestim m t ist, 
aber auch dem psychologisch und krim ina lb io log isch interessierten Juristen 
gute Dienste tu n  w ird , k la r und übersichtlich den heutigen Stand der Test
methode dargestellt hat. Im  Anhang is t auch die Technik der w ichtigsten 
Tests in  in s tru k tiv e r Weise wiedergegeben. D er Verfasser is t sich k la r, daß 
unm itte lba re r Gegenstand solcher Prüfungsm ethoden n ich t die seelischen 
Eigenschaften und Dispositionen, sondern zunächst nu r die äußeren Verhaltungs
weisen sind, die durch jene Eigenschaften bestim m t werden. D arum  w a rn t er 
m it Recht vo r jeder a llzu  mechanischen Anwendung und Verw ertung solcher 
Methoden. D ie K uns t der psychologischen D iagnostik  muß es sein, durch V er
arbeitung und In te rp re ta tio n  des gefundenen M ateria ls die „e igentlichen psychi
schen Eigenschaften“  zu erschließen, die h in t e r  den Verhaltensform en stehen. 
Außer den Intelligenztests, denen der größere T e il der D arste llung gewidmet ist, 
b r in g t das Buch auch einen Ü berb lick  über die w ichtigsten Charaktertests. 
Schließlich w ird  eine auch fü r  den N ich tm a them atike r verständliche E in führung  
in  die Methoden rechnerischer Auswertung der statistischen Ergebnisse (H aup t
werte, Streuungsmasse, K orre la tionskoeffiz ient, statistische Sicherheitswerte) 
geboten.

Graz. £ . Seelig.

M e tzg e r, W olfgang , D r. h a b il.: G ese tze  des Sehens. Herausgegeben von 
der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Verlag W . K ram er 
u. Co., F ra n k fu r t a. M. 1936. X V I ,  172 S. Geb. RM . 4.80.

E in  eigenartiges und durch seine besondere N ote anregendes Buch: wer 
etwa ein systematisches W erk  über die „G esetze" des Gesichtssinnes erw artet, 
w ird  dies in  den lose aneinandergereihten 12 Abhandlungen, denen ein wissen
schaftsgeschichtlicher Ü berb lick  e inleitend vorausgeschickt is t, kaum  finden. 
U nd doch bedeutet das Buch eine Ehrenre ttung  der „experim ente llen“  Psycho
logie, die heute im  Z e ita lte r der in tu itiv e n  Wesensschau, der Persönlichkeits
und Typenforschung und der Gestaltspsychologie nur allzu o ft in  Bausch und 
Bogen m ißachtet w ird . A n  unzähligen Beispielen des A lltags, insbesondere auch 
aus dem Bereich tie rischer Tarnung, die durch in s tru k tive  B ilde r veranschaulicht 
sind, weiß der Verfasser o ft überraschend aufhellende E inb licke  in  die Rätsel
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visuellen Erfassens zu geben. Selbst fü r  den K rim ina lis ten  i. e. S. finden sich 
Anwendungsfälle, wie etwa das Sichtbarwerden von Schreibspuren oder der 
O berflächenstruktur von Japanpapieren im  S tre iflich t. Darüber hinaus w ird  
auch der forensische Psychologe und insbesonders der Aussagepsychologe sein 
Wissen um  die W ahrnehmungsvorgänge durch die Lek tü re  der Metzgerschen 
A rb e it in  v ie len R ichtungen bereichern.

Graz. E. Seelig.

Zeitschriftenschau.
R evista co lom biana de b io log ia c r im in a l, B ogotá.

Im  Zuge der von der „P en itenc ia ria  Central de Bogotá“  erfolgten Gründung 
des „ In s t itu to  de Antropolog ia  y  Pedagogia Penitenciaria“  und der „Sociedad 
Colombiana de B io logia C rim ina l“  is t die „R e v is ta  Colombiana de B iologia 
C rim ina l“  geschaffen worden, deren Ziele einer erfolgreichen Verbrechens
bekäm pfung durch V erhütung des Verbrechens Francisco B runo un te r dem 
S tichw ort „L a  cruzada contra la  crim ina lidad “  (S. 2) aufgezeigt ha t. D er erste 
A rtik e l befaßt sich m it „L a  delincuencia in fa n til en Colombia y  la  p ro filax is  del 
crim en“  (Jorge Bejarano S. 5), ausgehend von dem Satze, daß die K r im in a litä t 
sowohl der Erwachsenen als auch der K in d e r n ich t das R esulta t einer zellen
mäßigen oder biologischen Degeneration sei, sondern das Ergebnis krankhafte r, 
moralischer oder sozialer Zustände, die sich den Verbrechern darböten. Daher: 
heilen ans ta tt zugrunde richten, korrig ieren ans ta tt leiden lassen. D ie E n tw ic k 
lung des Jugendlichen, K rankhe iten , A lkoholism us und soziale Zustände werden 
auf ih ren E in fluß  auf die Jugendkrim ina litä t untersucht. Der Verfasser befaßt 
sich sodann m it den verheerenden Zuständen in  den kolum bianischen Gefäng
nissen, um  daran anknüpfend die bahnbrechenden Maßnahmen der Provinz 
A n tioqu ia  auf dem Gebiete der Jugendgerichtsbarkeit hervorzuheben. Da die 
K r im in a litä t sowohl beim Erwachsenen als auch beim  Jugendlichen verm eidbar 
sei, müssen geeignete Maßnahmen zu deren V erhütung ergriffen werden: soziale 
Fürsorge fü r  moralisch Gefährdete, Erziehungsheime fü r  Verwahrloste, Be
obachtungsheime, insbesondere aber die allgemeine E in führung  von Jugend
gerichtshöfen. Carlos Saul Hernández befaßt sich m it dem Gebiet der D akto lo - 
skopie (S. 21). Guillermo Uribe Cualla  behandelt das Thema der R ück fa llve r
brecher (S. 23) un te r dem Gesichtspunkt, daß in  einem K o n flik t zwischen der 
persönlichen F re ihe it und der S icherheit der Gesellschaft die Rechte des E in 
zelnen n ich t durch die Anwendung von Maßnahmen zum Schutze der A llgem ein
he it geopfert werden dürften . A ls besonderes V o rb ild  w ird  die Gesetzgebung 
Belgiens angeführt. Benigno D i T u llio  befaßt sich m it der Schule der Antropologie 
(S. 27), während ein anschließender A rtik e l sich über die Verbrechenstatbestände 
des neuen kolum bianischen Strafgesetzbuches ve rb re ite t (S. 35). Francisco 
Bruno  behandelt das Gebiet der S trafrechtsreform  un te r besonderer Berück
sichtigung des ita lienischen Strafrechts (S. 50). Der K a m p f gegen die K r im in a li
tä t  in  Belgien w ird  von Ladislao Thot dargestellt (S. 57). Francisco Gnecco Mozo 
befaßt sich m it den Ursprüngen und der E n tw ick lung  des modernen Gefängnis
wesens in  Brasilien (S. 73), das in  diesem Lande ganz besonders un te r finanziellen 
M ißständen ge litten  hat. Im  Abschluß des ersten Heftes w ird  erfreulicherweise 
au f die 11. Tagung des Kongresses fü r  S tra frecht und Gefängniswesen in  B erlin  
hingewiesen un te r Darlegung der Fragen des deutschen Strafvollzuges und der 
K as tra tion  von Verbrechern.

Im  zweiten H e ft finden w ir  einen tiefgehenden A rtik e l von L u is  Jimenez de 
Asua  über die Strafrechtsschulen der Gegenwart und der Z u ku n ft (S. 97). 
Bedeutsam is t die Herausstellung der „c la ros ideales del libera lism o“ . De Asua
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bedauert die E n tw ick lung  der Strafrechtsgestaltung in  den Staaten m it a u to ri
ta t iv e r  Führung, insbesondere in  Ita lien . D ie Deutsche S trafrechtsreform  w ird  
n ich t erwähnt, hingegen diejenige Sowjet-Rußlands. Das vom  Verfasser fü r  die 
Z u ku n ft gewünschte Strafgesetzbuch soll sich daher fo lgerich tig  den Gedanken
gängen des Libera lism us anschließen, eine Auffassung, die sich im  Gebiet des 
ibero-amerikanischen Rechtskreises im m er w ieder finde t. Benigno d i T u llio  
beleuchtet die Grundsätze der pädagogischen Gefängnismedizin (S. 123), 
während Sanford Bates R ich tlin ien  fü r  das Gefängnis der Z u ku n ft au fs te llt 
(S. 139). Nathan Peyser behandelt die S trafe inrichtungen in  den Vereinigten 
Staaten von N ordam erika (S. 159); M igue l A . Caro R. die Bedeutung der zahn
ärztlichen Gerichtsmedizin (S. 165). Guillermo Uribe Cualla  w idm et dem zweiten 
H e ft abschließend einen Beitrag zum S tud ium  anorm aler Verbrecher (S. 171). 
D er Z e itsch rift is t fü r  die Z u ku n ft alles Gute zu wünschen, insbesondere is t zu 
hoffen, daß sie den eingeschlagenen Weg fo rtse tz t und besonders ih r  beacht
liches N iveau behält.

H am burg. Schniederkötter.

v . H e n tig , H ans: D a s  L e u g n e n . Schweizerische Z e itsch rift fü r  S trafrecht, 
51. Jg. 2. H e ft. S. 201 ff.

Der Verfasser g ib t einen knappen U m riß  über den problematischen W ert 
jeder A r t  unw ahrer Aussagen des Beschuldigten als Ind iz  der Schuld, der d rin 
gend zur V ertie fung einer Psychologie des Leugnens anregt. E r  zeigt, daß zur 
Verbesserung seiner bedrängten Lage n ich t nu r der Schuldige, sondern auch der 
fä lschlich Beschuldigte gegenüber scheinbarem Beweismaterial sich auf Leugnen 
verlegt. O ft genug befindet sich der Schuldlose vo r dem Untersuchungführenden 
in  einer schwierigeren Lage als der Schuldige, der genau weiß um  was es sich 
handelt, bevor noch die erste Frage gestellt is t. V ie lfach h a t er Z e it gehabt, sich 
au f den kommenden A n g riff ausgiebig vorzubereiten, während der Unschuldige 
an den ganzen Nachteilen der Überraschung zu tragen hat. N ich t selten be tre ib t 
er aus dem Gefühl seiner Schuldlosigkeit heraus und in  dem Glauben an den un
zw eifelhaften Sieg der G erechtigkeit seine Verte id igung m it N achdruck erst, wenn 
er die ganze Größe der Gefahr erkennt und dann in  einer A r t  seelischer Panik 
m it ungeregelten, ja  —  gefährlichen M itte ln , etwa durch unkluges Lügen, be
denkliches Schweigen oder sinnloses Leugnen. Dem Untersuchungsführenden 
obliegt es, die M öglichkeiten eines Ausweichens des Beschuldigten vor der W ahr
he it auf ein M indestm aß herabzudrücken, indem  besonders die seelischen Be
ziehungen zur T a t erhoben werden außerhalb des Beschuldigten, der niemals 
nach seinen Anlagen, inneren Trieben und M otiven  gefragt werden sollte, sondern 
nach Tatsachen, in  denen dieses alles sichtbare Gestalt angenommen hat. D a m it 
rü c k t des Untersuchungführenden Persönlichkeit in  den Vordergrund. Denn 
n ich t Z u fa ll is t es, daß manche K rim ina lbeam te, aber auch manche R ich te r ohne 
großen inneren und äußeren Aufw and Geständnisbereitschaft herbeiführen.

H am burg. £ .  Hennings.

L un iew sk i, W ., Ü b e r  d e n  E in f lu ß  des A lk o h o ls  a u f  d ie  V e r a n t w o r t 
l i c h k e i t  in  S tra fs a c h e n , in  ,,De W egw ijzer“ , 1938 H . 1 (H olland).

Es lieg t in  der N a tu r der Sache, daß die Strafgesetzgebungen der verschie
denen Länder sich auch m it dieser Frage befassen, daß aber die Auffassungen 
auf diesem Gebiet verschiedenartig sind und dies sich auch im  S tra frecht en t
sprechend ausprägt. A u f dem 21. In te rna tiona len  Kongreß gegen den A lkoho lis 
mus im  September v. J. in  Warschau ha t ein polnischer Redner, D r. W. Luniewski, 
über obigen Gegenstand gesprochen, und w ir  entnehmen der Verö ffen tlichung 
seines Vortrags in  der holländischen Z e itsch rift „D e  W egw ijzer“  H . 1 d. J. 
die wesentlichsten Züge desselben. L . geht zunächst von dem bekannten, sehr 
häufigen Zusammenhang zwischen T runksuch t (bzw. T runkenhe it) und S tra f
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ta te n  aus. Das Sinken der besseren Gefühle eines T rinkers, fü h r t er aus, b ild e t 
keinen zureichenden Grund, um  ihm  die V e ra n tw o rtlich ke it abzuerkennen, wenn 
er sein volles Bewußtsein noch behalten hat. Besondere Schwierigkeiten bereitet 
der gerichtlich-psychiatrischen Beurte ilung der „pathologische Rausch". In  
gewisser Weise verw andt m it ihm  is t der alkoholische E ifersuchtswahn m it seinen 
o ft verhängnisvollen Folgen. Solche geistige Störungen („Psychosen“ ) sind an 
sich als h in läng licher Grund fü r  Strafausschließung zu betrachten. Ebenso zeigt 
„d ie  Alkoholpsychose im  engeren Sinne, sowohl die a ku t verlaufende (Säufer
wahn, Halluzinose), als die subakute und chronische, Krankheitsvorgänge, die 
vom  regelgemäßen seelischen Leben so w e it abweichen, daß sie jeden davon 
betroffenen Menschen, nach allen Form eln über die Unzurechnungsfähigkeit, 
unzurechnungsfähig machen“ .

Anders lieg t es beim gewöhnlichen akuten Rausch. Auch abgesehen von 
dem Zweckrausch, den sich manchm al ein Mensch, der eine S tra fta t vorhat, 
zulegt, um sich auf diese Weise von vornherein S tra ffre ihe it zu sichern, hä tte  
S tra flos igke it eines Benebelten sehr bedenkliche Folgen, w eil dadurch die 
ö ffentliche Sicherheit und die Rechtsordnung in  hohem Maße bedroht würden. 
D ie Gesetze einer Reihe europäischer Länder haben darum  den Rausch n ich t 
als Strafausschließungsgrund be trach te t; so begegnen w ir  diesem Grundsatz in  
England, Schottland, Ir la n d , Rumänien, F inn land  und Spanien, in  Polen 
wenigstens im  M ilitä rstra fgesetzbuch vom  22. März 1928. —  M an w undert sich, 
daß der Verfasser in  dieser Reihe n ich t nam entlich  auch Deutschland (Gesetz 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung 
und Besserung vom  24. N ov. 1933) nennt (siehe jedoch nachstehend betr. 
Österreich, Deutschland und Ita lien ). —  Das S tra frecht der M ehrzahl der 
europäischen Staaten berücksich tig t die vorliegende Frage n ich t und läß t dem 
irrenärztlichen Sachverständigen und dem R ich te r vo lle  F re ihe it in  der Be
u rte ilung  der Zurechnungsfähigkeit des Betrunkenen im  Rahmen der allge
meinen Auffassung über dieselbe —  m it einigen Ausnahmen, so dem alten 
österreichischen Strafgesetz von 1852, welches das S ichbetrinken m it Strafe 
bedroht, wenn im  trunkenen Zustand eine strafbare H and lung  begangen w ird, 
den Bestimmungen des genannten neuen deutschen Gesetzes und des ita lie n i
schen Strafrechts, das dem Rausch jedes V orrech t von S tra fm ilderung versagt, 
sofern die T runkenhe it n ich t durch Z u fa ll oder höhere Gewalt verursacht ist, 
und sogar Straferschwerung fü r  den Trunksüchtigen vorsieht.

A usführlicher geht L . auf das S tra frecht seines eigenen Landes ein. Das 
p o ln is c h e  Strafgesetz von 1932 schließt die M ög lichke it von S tra ffre ihe it auf 
G rund von U nzurechnungsfähigkeit aus, „w enn  der T ä te r sich absichtlich 
berauscht ha t, um  eine S tra fhandlung zu begehen“ . Auch eine außergewöhn
liche M ilderung der Strafe im  Sinne verm inderte r Zurechnungsfähigkeit d a rf 
n ich t s ta ttfinden , „w enn  die Beschränkung der (seelischen) Fähigkeiten die 
Folge eines selbstverschuldeten Rausches is t" .  E in  einfacher Rausch is t vom  
Gesetzgeber n ich t als ein die Zurechnungsfähigkeit beschränkender U m stand 
anerkannt.

A u f einige besondere Fälle geht L . noch etwas näher ein. E inm a l au f den (schon 
berührten) p a th o lo g is c h e n  R a u s c h . Neben den schweren Bewußtseins
störungen finden w ir  bei ihm  Angstzustände, beträchtliche R eizbarkeit, Neigung 
zu Beziehungswahnsvorstellungen, außergewöhnlich starke Leidenschaftsanfälle, 
die zu motorischen, gew alttä tigen Entladungen führen ; w eiter O rientierungs
und Erinnerungsstörungen. E in  festgestellter Zustand solchen Rausches e rfü llt 
vo llkom m en die Voraussetzungen der allgemeinen Begriffsbestim m ung von U n 
zurechnungsfähigkeit, w eil der pathologisch Berauschte ta tsäch lich weder im 
stande is t, die Bedeutung seines Tuns einzusehen, noch seine H andlungen zu 
beherrschen. D ie Erkennung des pathologischen Rausches m acht dem Sach
verständigen n ich t selten große Schwierigkeiten, w eil dieser Zustand n ich t lange



dauert und jener n ich t die M ög lichke it hat, den T ä te r während seiner T a t zu 
beobachten, sich vie lm ehr gewöhnlich au f das verlassen muß, was der Ange
klagte selbst erzählt, oder auf die M itte ilungen  seiner Kameraden, die gewöhn
lich  während des V orfa lls  auch n ich t nüchtern waren und auch kleine oder 
größere Erinnerungslücken zeigen. V ie l Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des 
Täters erwecken auch die Fälle  einfacher T runkenhe it bei P s y c h o p a th e n  und 
bei g e is t ig  M in d e r w e r t ig e n ,  die auch in  nüchternem  Zustand n ich t vo ll 
zurechnungsfähig sind.

Was den g e w ö h n lic h e n  T r u n k s ü c h t ig e n  b e tr ifft , so sagt L ., die Cha
rakteränderungen, die sich auf dem Boden des chronischen A lkoholism us ent
w ickeln, berauben den T rin ke r n ich t der Fäh igke it, die Tragweite seiner H and
lungen einzusehen, sondern beschränken n u r sein Vermögen, diese zu regieren. 
S tra fm ilderung fü r  T runksüchtige wäre zwecklos, w eil dadurch weder Besserung 
der Täter, noch Sicherung der Gesellschaft gegen deren schädliche Handlungen 
erre icht würde. H ie r tre te  v ie lm ehr die Frage der B e h a n d lu n g  der T runksuch t 
in  den Vordergrund, durch die fü r  die beiden genannten Zwecke m ehr erreicht 
werde als durch S traferle ichterung. In  der M ehrzahl der Fälle  werde zur A lkoho l
entwöhnung zwangsweise U nterb ringung  nö tig  sein. D ie dementsprechenden 
Bestim m ungen des polnischen S trafrechts berühren sich nahe m it denen des 
deutschen. Zur H erste llung sind in  solchen Fällen nach L . erfahrungsgemäß 
geschlossene Ansta lten, seien es solche fü r  Geisteskranke, seien es Gefängnisse, 
geeigneter als offene. Das deutsche Gesetz sieht bekanntlich  U n te r
bringung in  einer T rinke rhe ilans ta lt oder einer Entziehungsansta lt vor. Über die 
tatsächliche erforderliche Zeitdauer solcher U nterbringung, bzw. darüber, wann 
der Untergebrachte zur Entlassung re if is t, zu entscheiden, ist, wie der V er
fasser m it Recht betont, fü r  den A rz t äußerst schwer, w eil h ierbei neben A r t  
und Zustand des einzelnen nam entlich auch die verschiedenartigen äußeren 
Umstände nach der Entlassung eine maßgebende R olle spielen.

L .  kom m t z u s a m m e n fa s s e n d  zu folgenden Schlußfolgerungen:
„1 . Der E in fluß  des A lkohols au f S traftatneigungen des Menschen is t 

außerordentlich groß. D ie Bekäm pfung des Verbrechens im  allgemeinen muß 
ohne Zweifel zur Bekäm pfung des unmäßigen A lkoholgebrauchs, vo r allem  der 
herrschenden Trinkgew ohnheiten im  Volke führen.

2. D ie Bewertung der S tra fta ten , die un te r A lkoho le in fluß  zustandegekom
men sind, fü h r t vom  S tandpunkt der Rechtspflege und vo r allem  vom  Gesichts
p u n k t der allgemeinen Vorbeugung zu einem circulus vitiosus.

D ie von verschiedenen Gesetzgebern angewandten Strafausschließungs
methoden führen n ich t zu einer fehlerlosen Lösung der verw icke lten Frage der 
V e ran tw o rtlichke it des Berauschten und des Gewohnheitstrinkers. Von den 
verschiedenen Strafausschließungsformeln sind diejenigen als die zweckmäßigsten 
anzusehen, die fü r  eine ind iv idue lle  Behandlung des betrunkenen oder des 
trunksüchtigen S tra ftä ters w eiten R aum  lassen.

3. D er Schwerpunkt der Frage der s tra frechtlichen Behandlung des be
trunkenen oder trunksüchtigen Täters verschiebt sich deutlich  vom  Feld der 
abstrakten ind iv idue llen  Gerechtigkeit im  klassischen Sinn auf das Feld der 
zweckmäßigen ärztlichen Behandlung der T runksuch t und der zweckmäßigen 
Maßregeln zur Sicherung der Gesellschaft."

Berlin-Zehlendorf. / .  F la ig .
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